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1 Einleitung 
Mit dem vorliegenden Umweltbericht wird entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB die Umwelt-
prüfung zum Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 35 „Gewerbegebiet im Reetern II“ der Gemeinde 
Gehrde dokumentiert. Die zu erwartenden Umweltauswirkungen werden beschrieben und 
bewertet. 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 
Angaben zum Standort 
Das ca. 2,5 ha große Plangebiet liegt nordwestlich der engeren Ortslage von Gehrde und  
nordwestlich der Bersenbrücker Straße (B 214), der Ostrand des Plangebietes wird durch 
die Straße "Im Reetern" begrenzt. Im Osten überlagert der aufzustellende B-Plan Nr. 35 
kleinflächig den rechtskräftigen B-Plan Nr. 30 "Gewerbegebiet im Reetern". Das Plangebiet 
wird derzeit insbesondere landwirtschaftlich genutzt. Die nachfolgenden Karten zeigen die 
Lage des Plangebietes. 
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Art des Vorhabens und Festsetzungen 
Geplant ist insbesondere die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe) 
mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 und einer Baumassenzahl (BMZ) von 5,0. Aus-
gewiesen werden ferner Verkehrsflächen sowie öffentliche und private Grünflächen. Zudem 
sind innerhalb des B-Plangebietes Flächen für die Wasserwirtschaft vorgesehen. Dabei 
handelt es sich um einen randlichen Entwässerungsgraben. Die Erschließung des Gewer-
begebietes erfolgt über eine neue innere Erschließungsstraße ausgehend von der Straße 
"Im Reetern".  
Im Nordosten wird kleinflächig der rechtsgültige B-Plan Nr. 30 „Im Reetern“ überplant, um 
einen zusammenhängenden überbaubaren Bereich zu erhalten. 
 
Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden 
 

Nutzungsart Größe Anteil 
Gewerbegebiete (GEe) 21.275 m² 84,91 % 
Straßenverkehrsflächen 1.769 m² 7,06 % 
Öffentliche Grünflächen, Zweckbestimmung "Parkanlage" 330 m² 1,32 % 
Öffentliche Grünflächen, Zweckbestimmung "Gewässerrand-, Räum- 
und Unterhaltungsstreifen" 

973 m² 3,88 % 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern - privat 466 m² 1,86 % 
Wasserflächen  242 m² 0,97 % 

Fläche insgesamt 25.055 m² 100 % 
 
Städtebauliche Werte   GEe: 
21.741 m² x GRZ  0,6  =   13.045 m² max. zul. Grundfläche       
21.741 m² x BMZ  5,0  = 108.705 m² max. zul. Baumassenzahl 
 
Durch die im B-Plan festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) können insgesamt ca. 13.045 m² 
Bodenfläche dauerhaft versiegelt werden. 

1.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanungen sowie 
ihre Berücksichtigung 
Nachfolgend werden die Auswertungen der planungsrelevanten Fachgesetze und Fach-
planungen zusammengefasst dargelegt. 

1.2.1 Fachgesetze 
Schutzgebietssystem Natura 2000 (§ 32 ff. BNatSchG) 
Das vorliegende Bauleitplanverfahren ist ein Plan bzw. Projekt im Sinne der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), für welches u. a. nach § 34 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) zu prüfen ist, ob erhebliche Beeinträchtigungen auf gemeldete oder potenzielle 
Schutzgebiete des Schutzgebietsystems Natura 2000 erfolgen oder vorbereitet werden.  
Im planungsrelevanten Umfeld liegen keine FFH-Gebiete. Das nächstliegende FFH-Gebiet 
"Bäche im Artland" (EU-Kennzahl 3313-331) weist einen Abstand von über fünf Kilometern 
zum Plangebiet auf, wodurch erhebliche Beeinträchtigungen auf dieses Gebiet ausge-
schlossen werden können.  
Das nächstliegende EU-Vogelschutzgebiet ist der „Alfsee“ mit Reservebecken (EU-Kennzahl 
3513-401) weist einen Abstand von rund acht Kilometern zum Plangebiet auf, wodurch er-
hebliche Beeinträchtigungen auf dieses Gebiet ausgeschlossen werden können. Für die 
vorliegende Planung ergaben sich zudem keine Hinweise auf Beeinträchtigungen von ande-
ren Gebieten gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie keine Hinweise auf potenziell er-
heblich beeinträchtigte prioritäre Arten oder prioritäre Lebensräume (im Sinne der Anhänge I 
und II der FFH-RL). Zusammenfassend ergibt sich die Prognose, dass keine erheblichen 
Beeinträchtigungen auf das Schutzgebietssystem Natura 2000 von dieser Planung ausge-
hen werden. 
Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der im Umfeld liegenden NATURA 2000-Gebiete 
im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe i) BauGB sind nicht von der Planung betroffen.  
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Erhebliche Beeinträchtigungen von NATURA 2000-Gebieten sind auch unter Berücksichti-
gung von Wechselwirkungen nicht zu erwarten. 
 
Eingriffsregelung nach Baugesetzbuch und Bundesnaturschutzgesetz 
Für das vorliegende Bauleitplanverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1 a Abs. 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 18 Abs. 1 BNatSchG zu beachten. Der B-Plan selbst stellt 
keinen Eingriff gemäß BNatSchG dar, er schafft jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen 
für Eingriffe und hat somit auch die planerischen Voraussetzungen zur Umsetzung der 
Eingriffsregelung abschließend zu regeln. In der Planung muss dargestellt werden, wie weit 
die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. 
Die Eingriffsregelung wird im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung im Zuge der 
Umweltprüfung berücksichtigt und als gutachtliche landespflegerische Fachbeurteilung in 
den vorliegenden Umweltbericht integriert. Aus den Ergebnissen der landespflegerischen 
Fachbeurteilung werden entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum 
Ausgleich abgeleitet, die u. a. planungsrechtlich im B-Plan festgesetzt werden können 
(s. ausführlicher Kapitel 2.3 ff). Im Rahmen der Abwägung entscheidet die Kommune 
abschließend über die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung. 
 
Hinweise zum besonderen Artenschutz von Flora und Fauna 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind u. a. auch die artenschutzrechtlichen Bestimmungen 
des BNatSchG zu beachten. Im § 44 BNatSchG heißt es: 
 

„(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 
durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, 
Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV 
Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt 
sind, liegt ein Verstoß gegen 

 

1.  das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-
trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden 
werden kann, 

2.  das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht 
vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 
Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der 
ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar 
sind, 

3.  das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 
Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte 
Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein 
Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“ 

 
Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (BIO-CONSULT, 21.01.2019) wurde im Zuge der B-
Planaufstellung erarbeitet und ist Anlage des Umweltberichts. Die sich daraus ergebenden 
Erkenntnisse wurden in der Planung berücksichtigt (siehe ausführlicher in Kapitel 2.1.6.4 
des Umweltberichts). 



Gemeinde Gehrde Umweltbericht zum B-Plan Nr. 35 "Gewerbegebiet Im Reetern II" 7 

PLANUNGSBÜRO   DEHLING  &  TWISSELMANN OSNABRÜCK 

Immissionsschutz, Altlasten, Kampfmittel, Störfallgefahren 
Hinsichtlich der auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen und der zukünftig von ihm 
ausgehenden Emissionen ist das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) mit den ent-
sprechenden Verordnungen und Richtlinien (z. B. TA Lärm, TA Luft, DIN 18005, RLS-90, 
GIRL) zu berücksichtigen. Für das Plangebiet sind insbesondere Gewerbe- und Verkehrs-
lärm relevant. Zur Beurteilung der Erheblichkeit wurde zur vorliegenden Planung ein schall-
technisches Gutachten erstellt und ausgewertet. Erhebliche Geruchsimmissionen sind nicht 
zu erwarten. 
Südlich der B 214 liegen innerhalb der bebauten Ortslage der Gemeinde Gehrde drei im 
Kataster des Landkreises Osnabrück geführte Altlastverdachtsflächen. Die Verdachtsflächen 
weisen einen Abstand von ca. 240 m (Sperlingsruh 9, KRIS-NR 7407918007), 430 m (Müh-
lenweg 3, KRIS-Nr. 7407918009) bzw. rund 580 m (Lange Straße 38, KRIS-Nr. 740791-
00039) zum Plangebiet auf. Gemäß dem Altlastenkataster handelt es sich um Altlastver-
dachtsflächen mit einem allgemeinen Gefahrenverdacht, der noch verifiziert werden muss 
und deren Überwachungsbedarf derzeit nicht festlegbar ist.  
Altlasten sind ansonsten weder für das Plangebiet, noch für das planungsrelevante Umfeld 
bekannt. 
Konkrete Hinweise auf Kampfmittelvorkommen liegen für das Plangebiet und sein näheres 
Umfeld nicht vor. 
Betriebe oder Anlagen, die der Störfallverordnung unterliegen, sind im näheren Umfeld des 
Plangebietes nicht bekannt. 
 
Hochwassergefährdung 
Das Plangebiet liegt außerhalb gesetzlich festgesetzter Überschwemmungsgebiete sowie 
außerhalb von Hochwassergefahrengebieten. Erhebliche Auswirkungen für den Menschen 
und seine Gesundheit oder erhebliche Beeinträchtigungen der sonstigen Schutzgüter durch 
Hochwasserereignisse sind im Plangebiet daher nicht zu erwarten.  
 
Sonstige Fachgesetze / Schutzstatus  
Das Plangebiet unterliegt ansonsten keinem besonderen Schutzstatus. 

1.2.2 Fachplanungen 
Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPHV) 
Am 01.09.2021 ist der erste länderübergreifende Raumordnungsplan für den Hochwasser-
schutz in Kraft getreten1. Der Plan dient dazu, den Hochwasserschutz zu verbessern, indem 
hochwassergefährdete Flächen besser und vor allem auch einheitlicher durch vorausschau-
ende Raumplanung geschützt werden. 
Insbesondere folgende raumordnerischen Ziele dieser Verordnung sind dabei auch für die 
vorliegende Bauleitplanung relevant: 
 

„I.1.1 (Z) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einschließlich der Siedlungs-
entwicklung sind die Risiken von Hochwassern nach Maßgabe der bei öffentlichen Stellen ver-
fügbaren Daten zu prüfen; dies betrifft neben der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hoch-
wasserereignisses und seinem räumlichen und zeitlichen Ausmaß auch die Wassertiefe und die 
Fließgeschwindigkeit. Ferner sind die unterschiedlichen Empfindlichkeiten und Schutzwürdigkei-
ten der einzelnen Raumnutzungen und Raumfunktionen in die Prüfung von Hochwasserrisiken 
einzubeziehen. 
 
(...) 
 
I.2.1 (Z) Die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse durch o-
berirdische Gewässer, durch Starkregen oder durch in Küstengebiete eindringendes Meer-
wasser sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einschließlich der Siedlungs-

                                                
1 Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz (BRPHV) vom 
19.08.2021 (BGBl. I 2021, S. 3712) 
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entwicklung nach Maßgabe der bei öffentlichen Stellen verfügbaren Daten vorausschauend zu 
prüfen. 
 
(...) 
 
II.1.3 (Z) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Einzugsgebieten nach § 3 
Nummer 13 WHG ist das natürliche Wasserversickerungs- und Wasserrückhaltevermögen des 
Bodens, soweit es hochwassermindernd wirkt und Daten über das Wasserhaltevermögen des 
Bodens bei öffentlichen Stellen verfügbar sind, zu erhalten. Einer Erhaltung im Sinne von Satz 1 
wird gleichgesetzt: 
1. Eine Beeinträchtigung des Wasserversickerungs- und Wasserrückhaltevermögens des Bo-

dens wird in angemessener Frist in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang 
ausgeglichen. 

2. Bei notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen sowie Ausbau- und Neubauvorhaben von Bun-
deswasserstraßen werden mehr als nur geringfügige Auswirkungen auf den Hochwasser-
schutz vermieden.“2 

 
Für das vorliegende Plangebiet lässt sich hinsichtlich einer Hochwassergefährdung folgen-
des feststellen: 
 
1. Das Plangebiet liegt außerhalb eines gesetzlich festgestellten Überschwemmungs-

gebietes sowie ferner außerhalb von Hochwassergefahren- und Hochwasserrisiko-
gebieten (HQ100 und HQextrem gemäß der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisiko-
karten des NLWKN, Stand 31.12.2019). Erhebliche Gefährdungen durch Über-
schwemmungen sind innerhalb des Plangebietes oder seines näheren Umfelds bislang 
nicht aufgetreten. 

 
2. Laut vorliegender Wasserwirtschaftlicher Stellungnahme3 soll das planbedingt anfal-

lende Oberflächenwasser über eine Regenwasserkanalisation, den am Westrand des 
Plangebietes bestehenden Gewässergraben und weiter über das bestehende Gewäs-
ser A (Reeternabzug) dem nordwestlich des Plangebietes bestehenden Regenwasser-
rückhaltebecken (RRB) zugeleitet werden. Zur Aufnahme des zusätzlich anfallenden 
Oberflächenwassers wird dieses RRB um ein Speichervolumen von ca. 1.550 m³ er-
weitert.  
Abgesehen davon ist grundsätzlich zu beachten, dass Starkregenereignisse durch das 
öffentliche Entwässerungsnetz nicht vollständig aufgenommen werden können, so 
dass es zur Überflutung von Gebäuden, Straßen und Freiflächen kommen kann.  
Grundsätzlich hat sich jeder Eigentümer wirkungsvoll und dauerhaft gegen schädliche 
Folgen von Rückstau zu schützen. Um vorhandene und künftige bauliche Anlagen ge-
gen Überflutung zu sichern, wird empfohlen, auch bei den barrierefreien Zugängen 
den Überflutungsschutz zu beachten und ggf. Schutzmaßnahmen vorzusehen. Hierbei 
sollte u.a. das Merkblatt DWA-M 553 „Hochwasserangepasstes Planen und Bauen“ 
grundsätzlich beachtet werden. Die gemäß DWA-M 553 vorgesehenen Strategien zur 
Risikominimierung „Ausweichen“, „Widerstehen“ und/oder „Anpassen“ sollten entspre-
chend der Schutzwürdigkeit der jeweils geplanten baulichen Nutzung gewählt bzw. 
kombiniert werden. Ein entsprechender Hinweis wurde in die Planunterlagen aufge-
nommen.  

 
Fazit: 
Insgesamt wird aus den vorstehenden Darlegungen deutlich, dass für die vorliegende Pla-
nung keine erheblichen Auswirkungen durch Hochwasser zu erwarten sind, bzw. dass durch 
angemessene Vorsorgemaßnahmen gegen Starkregenereignisse potentielle Gefährdungen 
vermieden werden können. Die raumordnerischen Zielsetzungen zum Hochwasserschutz 

                                                
2 Anlage zur Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz 
(BRPHV) vom 19.08.2021 (BGBl. I 2021, S. 3712), Abschnitt B Festlegungsteil 
3 Ing.-Büro Hans Tovar & Partner: „Wasserwirtschaftliche Stellungnahme, B-Plan Nr. 35 „Gewerbegebiet im 
Reetern II“, Osnabrück, 15.12.2020 



Gemeinde Gehrde Umweltbericht zum B-Plan Nr. 35 "Gewerbegebiet Im Reetern II" 9 

PLANUNGSBÜRO   DEHLING  &  TWISSELMANN OSNABRÜCK 

werden vorliegend im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB beachtet. Ein besonderer Handlungsbe-
darf besteht jedoch im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung diesbezüglich nicht. 
 
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 
In der Neubekanntmachung des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen (2017) 
wird in der zeichnerischen Darstellung die Bersenbrücker Straße (B 214) als "Hauptver-
kehrsstraße" dargestellt. 
 
Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
Im RROP des Landkreises Osnabrück (2004), sowie in den Teilfortschreibungen Einzelhan-
del (2010) und Energie (2013) ist das Plangebiet ohne raumordnerische Funktionszuwei-
sungen als „weiße Fläche“ dargestellt.  
 
Landschaftsrahmenplan (LRP) 
Der LRP des Landkreises Osnabrück (1993) stellt das Plangebiet in der zeichnerischen Dar-
stellung des Zielkonzeptes (Planungskarte) ohne Funktionsbestimmung als „weiße Fläche“ 
dar. Für die landwirtschaftlichen Flächen nördlich des Gebiets wird die Anreicherung der 
Feldflur mit Kleinstrukturen angeregt.  
 
Landschaftsplan (LP) 
Weder für die Samtgemeinde Bersenbrück noch für die Mitgliedsgemeinde Gehrde liegen 
Landschaftspläne vor. 
 
Flächennutzungsplan / Bebauungspläne 
Das Plangebiet ist im geltenden Flächennutzungsplan (FNP) der Samtgemeinde Bersen-
brück als gewerbliche Baufläche dargestellt. Dementsprechend wird der vorliegende Bebau-
ungsplan (B-Plan) gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem FNP entwickelt. 
Ein B-Plan besteht für das Plangebiet derzeit nicht. Der östlich angrenzende B-Plan Nr. 30 
„Gewerbegebiet Im Reetern“ wird jedoch geringfügig überplant, um einen zusammenhän-
genden überbaubaren Bereich zu erhalten. Mit Inkrafttreten des B-Plans Nr. 35 verliert der 
B-Plan Nr. 30 in den Bereichen, in denen er vom B-Plan Nr. 35 überlagert wird, seine bishe-
rige rechtliche Wirkung. 
Südlich des Plangebietes bestehen zudem die rechtskräftigen B-Pläne Nr. 20 „Gewerbege-
biet nördlich der B 214“ und Nr. 21 „Gewerbegebiet nördlich der B 214, Teil III“.  
 
Sonstige Fachplanungen 
Es sind keine weiteren Fachplanungen bekannt, die planungsrelevante Vorgaben zu dem 
vorliegenden Bauleitplanverfahren treffen. 
 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden die zu-
ständigen Behörden um Anregungen zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
gebeten. Es wurden von Seiten der Behörden die nachfolgenden Anregungen vorgebracht. 
 
 Eingabe: 

 
  

Landkreis Osnabrück vom 06.09.2019: 
 
Regional- und Bauleitplanung 
Es wird darauf hingewiesen, dass die 65. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtge-
meinde Bersenbrück bereits genehmigt wurde. 
Unzulässige Geruchsimmissionen durch Tierhaltung sind in diesem Bereich nicht zu erwarten. 
 

 Untere Denkmalschutzbehörde 
Aus Sicht der Denkmalpflege (Bau- und Bodendenkmale) bestehen gegen die Aufstellung des 
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Bebauungsplanes Nr. 35 „Gewerbegebiet Im Reetern“ der Gemeinde Gehrde keine Bedenken. 
 
Auf die gesetzliche Melde- und Sicherungspflicht archäologischer und paläontologischer Boden-
funde soll in den Planunterlagen wie folgt hingewiesen werden: 
 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 
können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bo-
denverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht oder 
Denkmale der Erdgeschichte (hier: Überreste oder Spuren - z.B. Versteinerungen -, die Auf-
schluss über die Entwicklung tierischen oder pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdperioden 
oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Denkmalbehörde des Land-
kreises Osnabrück (Stadt- und Kreisarchäologie im Osnabrücker Land, Lotter Straße 2, 49078 
Osnabrück, Tel. 0541/323-2277 oder -4433) unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der 
Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 
14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 
lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher 
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 

 Untere Wasserbehörde 
Der Nachweis über die schadlose Ableitung des Oberflächenwassers fehlt und ist noch zu 
erbringen. Die Entwässerungssituation muss detailliert dargestellt werden (versiegelte Flächen, 
Nachweis der vorgesehenen Entwässerung gemäß DWA/DVWK 153/117/138, Einleitstellen 
etc.). Eine abschließende Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde kann erst nach Vorlage 
eines entsprechenden Nachweises erfolgen. 
 

 Wirtschaftsförderung 
Von Seiten der Wirtschaftsförderung wird die Erweiterung des Gewerbegebietes „Im Reetern“ 
begrüßt, da diese zum Ausbau der örtlichen Infrastruktur führt. Das Angebot der gewerblichen 
Flächen wird gesichert. Zudem können weitere Arbeitsplätze geschaffen werden. 
... 
 

 Stadt Osnabrück, Archäologische Denkmalpflege, Stadt- und Kreisarchäologie vom 
07.08.2019: 
 
Seitens der Archäologischen Denkmalpflege der Stadt und des Landkreises Osnabrück beste-
hen gegen den Plan keine Bedenken. 
 
Auf die gesetzliche Melde- und Sicherungspflicht archäologischer und paläontologischer Boden-
funde soll in den Planunterlagen wie folgt hingewiesen werden: 
... 
(Anmerkung des Planungsbüros: siehe dazu bereits die Eingabe des Landkreises Osnabrück, 
Untere Denkmalschutzbehörde, vom 06.09.2019)  
 

 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr , Geschäftsbereich Osna-
brück vom 05.09.2019: 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 Gewerbegebiet „Im Reetern II“ werden sei-
tens des Geschäftsbereiches Osnabrück Einwendungen erhoben: 
 
Begründung 
Der Bebauungsplan Nr. 35 Gewerbegebiet „Im Reetern II“ sieht die Erweiterung von Gewerbeflä-
chen nordwestlich des bereits rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 30 Gewerbegebiet „Im Ree-
tern“ vor. Diese Gewerbeflächen sollen über die Gemeindestraße Im Reetern erschlossen wer-
den. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 30 wurde die Gemeindestraße im Reetern als Erschließung der 
gewerblichen Flächen durch die Gemeinde Gehrde planungsrechtlich abgesichert und gebaut. 
 
Ich hatte im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 darauf hingewie-
sen und gefordert, dass am nordwestlichen Ende der Gemeindestraße ein Wendehammer bzw. 
ein Poller zu errichten sei, um das unbefugte Benutzen des Gemeindeweges nördlich des Plan-
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gebietes und somit eine ebenfalls unbefugte Nutzung der direkten Zufahrt zu der von hier betreu-
ten Bundesstraße 214 ausschließen zu können. 
 
Es ist leider festzustellen, dass bis zum heutigen Tage weder die Wendeanlage noch die bauli-
che Trennung/Absperrung der Gemeindestraße Im Reetern zu dem Gemeinde-/Feldweg nördlich 
des Plangebietes erfolgt ist. Somit haben Fahrzeuge die Möglichkeit - und von dieser Möglichkeit 
wird offensichtlich vor Ort Gebrauch gemacht - über den Feldweg auf die gewerblichen Flächen 
zu gelangen, was nicht nur eine Zuwiderhandlung der Nutzungsbestimmungen bedeutet, sondern 
auch eine Verkehrsgefährdung der Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 214 darstellt. 
 
Darüber hinaus ist festzustellen, dass aufgrund fehlender Einzäunung der Gewerbeflächen die 
Möglichkeit besteht, dass die dort ansässigen Gewerbebetriebe direkt von ihren Flächen auf den 
Feldweg fahren können. Somit wird das im Bebauungsplan vorgeschriebene Zu- und Abfahrts-
verbot von den Gewerbeflächen auf den Feldweg konterkariert. 
 
Mit der hier sich neu im Bebauungsplanverfahren befindlichen Neuaufstellung des Gewerbege-
bietes „Im Reetern II“ wird die vorab beschriebene Situation und somit die nicht hinzunehmende 
Verkehrsgefährdung an der Einmündung zur Bundesstraße 214 zusätzlich verschärft. 
 
Seitens des Geschäftsbereichs Osnabrück wird deshalb gefordert, dass die Gemeinde Gehrde 
die Festlegungen des Bebauungsplanes Nr. 30 hinsichtlich der baulichen Trennung der Straße 
Im Reetern zu dem Feldweg sowie auch hinsichtlich einer Einzäunung der Baugrundstücke um-
setzt bzw. durchsetzt. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Verantwortung der Ge-
meinde Gehrde hinsichtlich möglicher Unfälle im Einmündungsbereich des Feldweges zur Bun-
desstraße 214. 
 
Um weitere Beteiligung am Verfahren wird gebeten. 
 

 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück vom 28.08.2019: 
 
Gegen die o. g. Planung werden von Seiten des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Osnabrück 
Bedenken erhoben. 
 
Lärm 
Wie auf Seite 2 der Kurzerläuterung aufgeführt, ist es erforderlich eine schalltechnische Beurtei-
lung vorzunehmen. Von hier aus wird es für erforderlich gehalten, eine Lärmkontingentierung 
unter Bezugnahme der DIN 18005 i.V. mit der DIN 45691, unter Berücksichtigung der Vorbelas-
tung aus den angrenzenden Plangebieten und Zusatzbelastung aus dem neuen Plangebiet 
durchzuführen. 
 
Die schalltechnische Beurteilung bitte ich mir im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
vorzulegen. 
 
Betriebsleiterwohnungen 
Meine Forderung hinsichtlich der Unzulässigkeit der Errichtung von Betriebsleiterwohnungen wird 
aufrechterhalten: 
Angesichts der Errichtung von „Betriebsleiterwohnungen“ in Gewerbegebieten werden dem 
Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück häufig Beschwerden im Hinblick auf Umweltbelan-
ge (Lärm, Gerüche etc.) vorgetragen. In diesem Zusammenhang ist in den textlichen Festlegun-
gen verbindlich festzusetzen, dass Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter in dem Plangebiet unzulässig sind. 
Für Gewerbebetriebe bedeutet die Zulassung von Betriebsleiterwohnungen im Plangebiet eine 
immissionsschutzrechtliche Entwertung. 
 

  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Osnabrück, Außenstelle Bersen-
brück vom 27.08.2019: 
... 
Im weiteren Umfeld des Geltungsbereiches sind mehrere landwirtschaftliche Betriebe ansässig, 
die eine teilweise nicht unerhebliche Tierhaltung betreiben. Von diesen Tierhaltungen können 
Geruchsimmissionen ausgehen, die einzeln oder durch Kumulation in ihrer Gesamtheit den ge-
mäß Geruchsimmissions-Richtlinie des Landes Niedersachsen (GIRL) in Gewerbe-
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/Industriegebieten geltenden Grenzwert von IW=o,15 überschreiten können. Die Entfernung zwi-
schen Geltungsbereich und diesen Tierhaltungen beträgt in allen Fällen jedoch mehr als 650m. 
 
Die Ergebnisse mehrerer in der jüngeren Vergangenheit durch unser Haus im Rahmen von Bau-
vorhaben u.a. der o. g. Betriebe angefertigter Immissionsschutzgutachten können erwarten las-
sen, dass aufgrund der zwischen dem Geltungsbereich und den tierhaltenden Betrieben gegebe-
nen relativ großen Entfernungen sowie der Lage der Tierhaltungen zum Geltungsbereich in die-
sem keine für Gewerbe-/Industriegebiete unzulässigen Geruchsimmissionen auftreten. 
 
Ein Hinweis auf im Rahmen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der angrenzenden landwirt-
schaftlich genutzten Flächen mögliche Geruchs-, Staub- und Geräuschimmissionen, die als orts-
üblich hinzunehmen sind, sollte in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
 
Für den vollständigen Ausgleich des durch die Bauleitplanung vorbereiteten Eingriffs in den Na-
turhaushalt und das Landschaftsbild sind laut Entwurfsbegründung voraussichtlich externe Kom-
pensationsmaßnahmen erforderlich. Diese sollen erst im weiteren Planverfahren konkret be-
nannt werden. Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass gem. § 15 Abs. 3 BNatSchG bei der In-
anspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 
agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen ist. Insbesondere dürfen für die landwirtschaftli-
che Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen 
werden. Deshalb ist zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsie-
gelung, Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder Bewirtschaftungs- oder 
Pflegemaßnahmen erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der 
Nutzung genommen werden. 
... 
 

 Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim vom 
05.09.2029: 
 
Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim trägt bezüglich 
der o. g. Planung (Ausweisung von Gewerbegebietsfläche) keine Bedenken vor. ... Da noch nicht 
alle beurteilungsrelevanten Unterlagen vorliegen, ist diese Stellungnahme nicht als abschließend 
zu verstehen. 
 
Es werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Neuansiedlungsmöglichkeiten von Ge-
werbebetrieben geschaffen. Ebenso wird mit der Angebotsplanung für neue Gewerbebetriebe die 
Wirtschaftskraft der Gemeinde Gehrde erhalten bzw. weiter gestärkt. Die neuen Bauflächen be-
wirken eine sinnvolle Arrondierung bzw. Erweiterung der bereits vorhandenen Ansätze und sind 
daher auch aus städtebaulichen Gründen zu begrüßen. Wir begrüßen die Planungen im Hinblick 
auf eine weitere, qualifizierte Gewerbeentwicklung. Zudem werden mit der Planung die Ziele 
einer regionalen Wirtschaftsförderung verfolgt. 
 
Im weiteren Umfeld des Plangebietes befinden sich Wohngebäude. Ein Nebeneinander von 
schutzbedürftigen und gewerblichen Nutzungen kann im Hinblick auf Schallemissionen zu Kon-
flikten führen. Wir begrüßen, dass im Rahmen der Planaufstellung eine lärmtechnische Untersu-
chung durchgeführt wird. Gewerbliche Nutzungen sollten nicht mit Auflagen zum aktiven Schall-
schutz betriebswirtschaftlich belastet werden. 
 
Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 
BauGB, der hauptsächlich in diesem Verfahrensgang ermittelt werden soll, haben wir weder 
Hinweise noch Anregungen. 
 

 Unterhaltungsverband UHV 97 „Mittlere Hase“, Bersenbrück vom 08.08.2029: 
 
Der Wasser- und Bodenverband Bersenbrück Gehrde hat an der Projektgrenze ein Verbands-
gewässer. Parallel zu dem Verbandsgewässer muss ein mindestens 5 Meter breiter und dauer-
haft befahrbarer Unterhaltungsstreifen frei bleiben von jeglicher Überplanung, Bebauung und 
Bepflanzung. 
 

 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Hannover vom 29.08.2029: 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegen die 
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von Ihnen geplanten Baumaßnahmen keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden 
sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Tele-
kommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
... 
 

 WESTNETZ, Regionalzentrum Osnabrück vom 03.09.2019: 
 
Gegen die Verwirklichung bestehen unsererseits keine Bedenken. 
 
Änderungen und Erweiterungen der Versorgungseinrichtungen behalten wir uns unter Hinweis 
auf die §§ 13, 30, 31 und 32 BauGB ausdrücklich vor. 
 

 Wasserverband Bersenbrück vom 06.09.2020: 
 
Der Wasserverband ist im Bereich der Gemeinde Gehrde für die öffentliche Trinkwasserversor-
gung und Abwasserentsorgung zuständig. 
 
In Bezug auf die Wasserversorgung nimmt der Wasserverband wie folgt Stellung: 
Die öffentlichen Flächen des Seitenraumes der Erschließungsstraßen reichen für eine vor-
schriftsmäßige Verlegung aller Ver- und Entsorgungsleitungen nicht aus. Die Sicherheitsabstän-
de unter den Ver- und Entsorgungsleitungen werden in keiner Weise eingehalten. Aus dem Ges-
tattungsvertrag zwischen der Gemeinde Gehrde und dem Wasserverband geht hervor, dass zum 
Leitungsdurchmesser noch ein 0,80 m breiter Schutzstreifen (0,40 m gemessen links und rechts 
ab der Außenwandung des Produktenrohrs) vereinbart wurde. 
 
Folgende DIN-Normen, Vorschriften und Regelwerke sind bei der Aufstellung des Bebauungs-
planes zu berücksichtigen: 
 

1. DIN 1998 „Unterbringung von Leitungen und anlagen in öffentlichen Verkehrsflächen“, 
2. DIN 18920:2017-07 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 

Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“, 
3. DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“, 
4. DVGW- W 400-1 „Technische Regeln Wassererteilungsanlagen (TRWV), Teil 1 Pla-

nung“, 
5. DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Unfallverhütungsvorschriften „Bauarbeiten“, 
6. RAST 06 „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen“, 
7. ATB-BeStra „Allgemeine Technische Bestimmungen für die Benutzung von Straßen 

durch Leitungen und Telekommunikationslinien“, 
8. DIN VDE 0100-520 „Errichten von Niederspannungsanlagen, Teil 5 - 52: Auswahl und 

Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Kabel und Leitungsanlagen“ 
9. DGUV Vorschrift 3 (BGV A 3) „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“. 

 
Auch sind weitere DIN-Normen, Vorschriften und Regelwerke anderer Versorger zu beachten. 
 
Unter anderem kann es vorkommen, dass zusätzlich zu den benötigten Ver- und Entsorgungslei-
tungen noch Biogas- oder Fernwärmeleitungen sowie private Stromleitungen in den öffentlichen 
Grund mit verlegt werden. Ebenfalls ist es auch möglich, dass noch andere Telekommunikations-
firmen ihre Leitungen dort verlegen. 
 
Des Weiteren sollte der Seitenraum (Geh- oder Radweg) der Straße an beiden Seiten mindes-
tens 2,00 m betragen, da eine Verlegung aller Versorgungsleitungen in einem Seitenraum nicht 
möglich ist. Zudem sollte der Geh- oder Radweg in Pflasterbauweise hergestellt werden. 
 
Der genaue Platzbedarf für die Erschließungsstraßen sollte zukünftig vor oder während der Pla-
nung mit den Ver- und Entsorgungsbetreibern erläutert werden, um auch alle sicherheitsrelevan-
ten Vorschriften während und bei der späteren (Vermerk: Satz wurde nicht beendet !!) 
 
Hinsichtlich einer eventuellen Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen Trinkwassernetz 
teile ich Ihnen mit, dass aus dem vorhandenen öffentlichen Leitungsnetz eine maximale Lösch-
wassermenge von 40 m³/h bei einem Versorgungsdruck von 3,5 bar bereitgestellt werden kann. 
 
In Bezug auf die Abwasserentsorgung nimmt der Wasserverband wie folgt Stellung: 
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Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt im Plangebiet per Druckentwässerungssystem. Der Re-
genkanal nördlich des Reeternabzug in der Straße „Im Reetern“ ist nur für die Aufnahme der 
Niederschläge aus dem Bebauungsplan Nr. 30 ausgelegt und kann keinen weiteren Regenwas-
serabflüsse aufnehmen. Die Entwässerung kann nicht über den vorhandenen Kanal DN 700 „Im 
Reetern“ erfolgen und ggfs. ist eine Rückhaltung erforderlich und dementsprechend eine geeig-
nete Fläche einzuplanen. Eine wassertechnische Voruntersuchung ist erforderlich. 
 
In der Anlage erhalten Sie Bestandspläne der im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes vor-
handenen Trinkwasserversorgungsleitungen sowie Schmutz- und Regenwasserleitungen zur 
Kenntnisnahme und mit der Bitte um Beachtung bei der weiteren Planung und Plandurchführung. 
 
Der Wasserverband behält sich eine erneute Stellungnahme, nach Anfertigung der wassertech-
nischen Voruntersuchung, vor. Ich bitte Sie die v. g. Hinweise in der weiteren Planung zu berück-
sichtigen. 
 

 
Während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurden keine 
weiteren Anregungen zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung vorgebracht.  
 
Durch die Schaffung neuer Baurechte auf bisherigen landwirtschaftlichen Nutzflächen 
werden u. a. Eingriffe in den Naturhaushalt und in das Landschaftsbild vorbereitet (u. a. 
Bodenversiegelungen, Tief- und Hochbaumaßnahmen etc.). Dadurch sind Umweltaus-
wirkungen zu erwarten, welche die Schwelle zur Erheblichkeit überschreiten könnten. Nach 
den bisherigen Erkenntnissen ist im vorliegenden Fall insbesondere mit Auswirkungen zu 
rechnen auf: Tiere, Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, auf den 
Menschen und seine Gesundheit (z. B. durch Gewerbe- und Verkehrsimmissionen). Auch 
Hinweise möglicher Beeinträchtigungen des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter sowie auf 
mögliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern werden beurteilt. 
 
Die Belange von Natur und Landschaft (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz) werden auf der Grundlage des Osnabrücker Kompensationsmodells (2016) ermittelt, 
beschrieben und fachlich bewertet. Abschließend werden geeignete Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Ausgleichsmaßnahmen abgeleitet und festgesetzt.  
 
Am 14.04.2016 und 27.07.2022 erfolgten vor Ort Bestandsaufnahmen, insbesondere für die 
Biotoptypen, die Flora bzw. Vegetation und für das Landschaftsbild. Bei den Kartierungen im 
Gelände wurden zusätzliche Erkenntnisse für die Schutzgüter Mensch, Boden, Wasser, Bio-
logische Vielfalt und Fauna mit aufgenommen. Weitere Daten für die Schutzgüter wurden 
durch Literaturrecherche und weitere Ortstermine der vergangenen Jahre ermittelt.  
 
Zur Prüfung der Umweltauswirkungen wurden zudem verschiedene Gutachten bzw. Beurtei-
lungen erstellt und ausgewertet (siehe Kapitel 3.3 Referenzliste der Quellen sowie Kapitel 4 
Anlagen). 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der 
Umweltmerkmale vor Realisierung der Planung (Basisszenario) 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale des Plangebietes und der 
sonstigen Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, im unbeplanten Zustand 
werden nachfolgend für das jeweilige Schutzgut beschrieben und bewertet, um die beson-
dere Empfindlichkeit gegenüber der Planung herauszustellen. Dabei werden auch die zu 
erwartenden Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Schutzgütern benannt und 
beurteilt.  

2.1.1 Schutzgut Mensch 
Da das Plangebiet bislang überwiegend landwirtschaftlich genutzt wurde, sind derzeit noch 
keine störsensiblen Wohn-, Arbeits- oder Freizeitnutzungen anzutreffen, für die ein besonde-
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rer Schutzanspruch zu berücksichtigen wäre. Im Umfeld des Plangebietes bestehen gewerb-
liche Nutzungen, in denen u. a. Betriebsleiterwohnungen vorkommen sowie landwirtschaftli-
che Nutzungen. Westlich liegen mehrere Regenwasserrückhaltebecken. Südöstlich der Ber-
senbrücker Straße (B 214) liegen Wohnnutzungen der engeren Ortslage Gehrdes.  
 
Verkehrliche und gewerbliche Immissionen 
Von der Bersenbrücker Straße (B 214) und den umliegenden Gewerbebetrieben gehen 
Lärmemissionen aus.  
 
Landwirtschaftliche Immissionen 
Die Landwirtschaftskammer Weser Ems teilte im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteili-
gung mit, dass sie aus den Ergebnissen mehrerer in der jüngeren Vergangenheit durch sie 
angefertigter Immissionsschutzgutachten, im Rahmen von Bauvorhaben umliegender Be-
triebe, zu dem Ergebnis kommt, dass aufgrund der relativ großen Entfernungen sowie der 
Lage der umliegenden Tierhaltungen für das Plangebiet keine unzulässigen Geruchsimmis-
sionen zu erwarten sind. 
 
An das Gebiet grenzen zum Teil landwirtschaftliche Nutzflächen an, aus denen es zeitweise 
auch im Zuge der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Flächen zu Geruchs-, Geräusch- 
und Staubimmissionen kommen kann. 
 
Altlasten / Altablagerungen / Kampfmittel 
Im Plangebiet selbst befinden sich keine Altablagerungen, Altstandorte. oder altlastverdäch-
tige Flächen.  
Südlich der B 214 liegen innerhalb der bebauten Ortslage der Gemeinde Gehrde drei im 
Kataster des Landkreises Osnabrück geführte Altlastverdachtsflächen. Die Verdachtsflächen 
weisen einen Abstand von ca. 240 m (Sperlingsruh 9, KRIS-NR 7407918007), 430 m (Müh-
lenweg 3, KRIS-Nr. 7407918009) bzw. rund 580 m (Lange Straße 38, KRIS-Nr. 
74079100039) zum Plangebiet auf. Gemäß dem Altlastenkataster handelt es sich um Alt-
lastverdachtsflächen mit einem allgemeinen Gefahrenverdacht, der noch verifiziert werden 
muss und deren Überwachungsbedarf derzeit nicht festlegbar ist.  
Da die Altlastverdachtsflächen innerhalb der bebauten Ortslage liegen, die betroffenen 
Grundstücke sowie die unmittelbar angrenzenden Grundstücke bereits für Wohn- und Ge-
werbezwecke genutzt werden, sowie aufgrund der überwiegend großen Entfernung zum 
Plangebiet, können erhebliche negative Auswirkungen für die vorliegende Planung insbe-
sondere für den Menschen und seine Gesundheit im Rahmen der Möglichkeiten dieser Um-
weltprüfung überwiegend ausgeschlossen werden. Weitergehende Untersuchungen bzw. 
weitere Beurteilungen im Rahmen der Umweltprüfung erscheinen derzeit nicht erforderlich. 
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurden zudem seitens des Landkreises 
Osnabrück keine Hinweise zu planungsrelevanten Altlasten vorgebracht.  
Konkrete Hinweise auf Kampfmittelvorkommen liegen für das Plangebiet nicht vor. 
 
Störfallgefahren 
Im näheren Umfeld des Plangebietes sind keine Betriebe oder Anlagen bekannt, die der 
Störfallverordnung (12. BImSchV) unterliegen. 
 
Sonstige Immissionen 
Im Umfeld sind derzeit keine weiteren potenziell erheblichen Emissionsquellen bekannt.  
 
Erholungsnutzung 
Das Plangebiet liegt in einer intensiv bewirtschafteten Kulturlandschaft, die allerdings noch 
verbreitet durch Hecken, Einzelgehölze und Gräben gegliedert wird. Insbesondere die nörd-
liche Umgebung ist derzeit noch teilweise für die ruhige landschaftsbezogene Erholung ge-
eignet, beispielsweise sind der nördlich angrenzende Feldweg sowie das Umfeld der Re-
genwasserrückhaltebecken für Spaziergänge geeignet. Überwiegende Teile des Plangebie-
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tes selbst erfüllen aufgrund der umliegenden Gewerbegebiete und der nahegelegenen 
B 214aber keine besonderen Funktionen für die Erholungsnutzung. 
 
Bewertung 
Das Plangebiet selbst stellt aufgrund seiner bisher überwiegend landwirtschaftlichen Nut-
zung nur eine geringe Störquelle für angrenzende Bereiche dar. Vorbelastungen an Immis-
sionen bestehen insbesondere durch die Bersenbrücker Straße und durch die Gewerbebe-
triebe im Umfeld. Die von der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung ausgehenden 
Emissionen sind als ortsübliche Vorbelastung anzusehen. 
Das Plangebiet besitzt insgesamt eine mittlere Empfindlichkeit hinsichtlich der ruhigen, land-
schaftsbezogenen Erholungsnutzung. 
Eine ausführliche Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch erfolgt unter 
Kapitel 2.2.2.1. 

2.1.2 Schutzgut Boden 
Ausgewertet wurden die Bodenkarte von Niedersachsen sowie der Datenserver des Geoda-
tenzentrums Hannover.  
Die Bodenkarte von Niedersachsen, Blatt 3413 Bersenbrück (Maßstab 1:25.000) kennzeich-
net das Plangebiet als mittleren Gley, der schwach grundnass ausgeprägt ist. Die Feuch-
testufe der Böden wird als schwach feucht angegeben. 
Ausgangsmaterial der Bodenbildung sind fluviatile Ablagerungen unterschiedlicher Körnung.  
Die vorherrschenden Bodenarten wechseln kleinräumig. Neben schwach lehmigen Sanden 
kommen auch schwach kiesige Fein- und Mittelsande vor.  
Gemäß Geodatenzentrum Hannover liegen im Plangebiet keine Suchräume für schutzwür-
dige Böden und es wurden auch keine weiteren planungsrelevanten Hinweise zum Schutz-
gut Boden auf dem Datenserver gefunden.  
 
Bewertung 
Die anstehenden Böden sind für diesen Naturraum nicht als seltener Bodentyp einzustufen. 
Das Plangebiet wird überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt und ist angrenzend be-
reits bebaut bzw. durch Wege versiegelt. Es ist insofern durch die bestehende Nutzungen 
deutlich überformt und vorbelastet. Für das Schutzgut Boden ist insgesamt eine mittlere 
Empfindlichkeit anzusetzen, für den bereits als Gewerbegebiet ausgewiesenen Teil eine 
geringe Empfindlichkeit. 

2.1.3 Schutzgut Fläche 
Das Plangebiet wurde bislang überwiegend landwirtschaftlich genutzt, im Nordosten liegt 
aber auch ein kleiner Teilbereich der im Plan Nr. 30 als Gewerbegebiet ausgewiesen wurde. 
Durch die Planung werden rund 2,5 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche am Rande der enge-
ren Ortslage Gehrdes für gewerbliche Nutzungen und Straßen überplant.  
 
Bewertung 
Als überwiegend unbebaute Grundstücke mit vorherrschend landwirtschaftlichen Nutzungen 
kommt dem Schutzgut Fläche u. a. auch aufgrund ihrer Bedeutung für die Landwirtschaft, 
des Entwicklungspotenzials für Natur und Landschaft sowie für Freizeit und Erholung eine 
mittlere Bedeutung zu. Angesichts der baulichen Vorprägung des Umfeldes, der Flächenver-
fügbarkeit und der sehr verkehrsgünstigen Lage zeigt die Fläche jedoch auch eine hohe 
Standorteignung für die angestrebte bauliche Entwicklung.  
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden. Ferner sollen land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen nur im notwendigen 
Umfang umgenutzt werden. Diese Grundsätze werden im Rahmen der Abwägung nach § 1 
Abs. 7 BauGB auch im vorliegenden Bauleitplanverfahren berücksichtigt.  
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2.1.4 Schutzgut Wasser 
Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche Oberflächengewässer und Grundwasser zu un-
terscheiden. Im Plangebiet liegt zwei flache, wechselfeuchte Grabenabschnitte (Grüppen), 
die insbesondere der Ableitung des Oberflächenwassers dienen. Unmittelbar südlich des 
Plangebietes verläuft zudem ein Graben („Reeternabzug“), der ein Gewässer 3. Ordnung 
darstellt und als Vorfluter fungiert. Ferner sind im weiteren Umfeld weitere Gräben sowie drei 
weitgehend naturnahe Regenwasserrückhaltebecken (RRB) vorhanden, zwei davon mit 
Bauweise im Dauerstau und eines als Trockenbecken.  
Die mittleren Grundwasserstände liegen nach Angabe der Bodenkarte während der Vegeta-
tionsperiode bei 0,4 bis 0,8 m, die Tiefststände bei 0,8 bis 1,3 m unter Geländeoberkante 
(GOK). Bei den Kartierungen vor Ort wurden keine vernässten Bereiche im Plangebiet oder 
dem Umfeld festgestellt. 
 
Bewertung 
Wegen der überwiegend geringen bis mittleren Filtereigenschaften des anstehenden Boden-
typs ist das Gefährdungspotenzial des Grundwassers durch Stoffeintrag als erhöht einzustu-
fen. Auch aufgrund der relativ hohen Grundwasserstände sowie der im Plangebiet und sei-
ner Umgebung bestehenden Gräben und RRB wird für das Schutzgut Wasser eine insge-
samt hohe Empfindlichkeit angesetzt. 

2.1.5 Schutzgut Luft und Klima 
Das Bearbeitungsgebiet liegt innerhalb der maritim-subkontinentalen Flachlandregion. 
Kennzeichnend sind geringe Jahresschwankungen der Temperatur, kühle Sommer und mil-
de Winter sowie starke Bewölkung. Das Klima ist mit mittleren Jahresniederschlägen von 
650 - 700 mm mittelfeucht. Die Lufttemperatur beträgt im Jahresmittel 8,4 °C. Die Vegetati-
onszeit ist mit durchschnittlich 220 Tagen/Jahr als mittel bis lang einzustufen. Die vorherr-
schend westlichen Winde bringen allgemein eine unbeständige Witterung, da sie vom Atlan-
tik Tiefdruckgebiete nach Europa führen. 
Kleinklimatisch wirken die offenen, landwirtschaftlichen Nutzflächen als Kaltluftproduktions-
flächen. Auf die Umgebung kann sich dies durch thermische Belüftung und die Verminde-
rung der Temperaturamplitude günstig für das Kleinklima auswirken. Die Gehölzbestände im 
Umfeld des Plangebietes vermindern die Windgeschwindigkeit und haben zudem als Frisch-
luftlieferanten sowie wegen ihrer Verdunstungsleistung eine positive Wirkung auf das Klein-
klima. Versiegelte Bereiche der Straßen und Gewerbegebiete zeichnen sich hingegen durch 
eine trocken-warmes Kleinklima aus. Die klimatische Funktion des Plangebietes ergibt sich 
aus der Lage am Ortsrand. Es besteht überwiegend ein offenes Freilandklima, das nach 
Südosten in das Klima kleinerer Ortslagen übergeht. Derzeit besteht lediglich eine geringe 
Luftbelastung für die angrenzenden Siedlungsbereiche durch Emissionen (u. a. Stäube) aus 
ackerbaulicher Nutzung und Straßenverkehr. 
 
Bewertung 
Im Plangebiet sind insgesamt nur geringe Vorbelastungen der Luft- und Klimasituation zu 
verzeichnen. Eine besondere lokalklimatische Funktion des Gebiets ist jedoch nicht zu er-
kennen, die Bedeutung für die Lufthygiene von Siedlungsbereichen ist von mittlerer Bedeu-
tung. Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Klima und Luft wird als mittel eingestuft. 

2.1.6 Schutzgut Pflanzen und Tiere 
Auf der Grundlage des BNatSchG sind Pflanzen und Tiere als Bestandteile des Natur-
haushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre 
Lebensräume sowie sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu 
entwickeln und ggf. wiederherzustellen. 

2.1.6.1 Naturräumliche Gliederung 
Das Plangebiet liegt gemäß der Naturräumlichen Gliederung Deutschlands (Sophie Meisel 
1959), Blatt 70/71 Cloppenburg / Lingen, in der naturräumlichen Untereinheit 585.10 „Art-
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land“, einem innerhalb des Endmoränenbogens der Dammer und Bippener Berge gelege-
nen, grundwassernahen Beckenland, das von zahllosen Wasserläufen durchströmt wird. Die 
an vielen Stellen durch die Ablagerung von lößreichem Schwemmmaterial entstandenen 
Grundwassergleyböden ermöglichen eine ertragreiche Grünlandwirtschaft. Äcker findet man 
zumeist auf den höher gelegenen, trockeneren und meist auch sandigeren Bereichen, wo 
sie überwiegend auf alten Eschböden liegen. Neben den zahllosen kleinen Bächen und 
Flüssen wird diese naturräumliche Untereinheit durch viele Hecken, kleine Gebüsche und 
gelegentlich auch größere Waldstücke gegliedert. 

2.1.6.2 Potenzielle natürliche Vegetation 
Die Standortverhältnisse (Bodentypen, Wasserverhältnisse, Klima) lassen für den Fall des 
Ausbleibens weiterer menschlicher Nutzung auf die Entwicklung von schwach feuchtem Ei-
chen-Buchen-Mischwald (Fago-Quercetum) des Tieflandes schließen. Mit zunehmender 
Bodennässe steigt die Konkurrenzfähigkeit der Stieleiche und der Schwarzerle zu Lasten der 
Rotbuche. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzungen sind weite Teile des 
Plangebietes zumindest mittelfristig mit Nährstoffen angereichert, so dass derzeit auch Arten 
von Klimaxgesellschaften höherer Trophiestufe konkurrenzfähig sind. 

2.1.6.3 Flächennutzung und Vegetationsbestand 
Die Bewertung des Gebietes erfolgt anhand des Osnabrücker Kompensationsmodells 
(2016). Die Grundlage der Beschreibungen und Bewertungen der Biotoptypen bilden dabei 
Biotopkartierungen vom 14.04.2016 und 27.07.2022 ergänzt durch weitere Ortstermine und 
Kartierungen der vergangenen Jahre, u. a. im Rahmen der 65. Änderung des FNP der 
Samtgemeinde Bersenbrück.  
Die Biotoptypen werden im Bestandsplan dargestellt. Sofern die Bezeichnungen des Kartier-
schlüssels zum Teil nicht genau dem Osnabrücker Kompensationsmodell (2016) entspre-
chen, erfolgt die Bewertung sinngemäß, ggf. in enger Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde.  
Das Gebiet ist überwiegend in konventioneller, intensiver ackerbaulicher Nutzung, ferner 
liegen innerhalb des Plangebietes zwei temporär Wasser führende flache Gräben (Grüppen) 
und im Osten wird kleinflächig ein bestehendes Gewerbegebiet (Teilbereich des B-Plan Nr. 
30) überlagert.  
Nördlich des Plangebietes befinden sich weitere landwirtschaftliche Nutzflächen, teilweise 
mit Nutzungen als Grünland - Einsaat (GA) oder als Sandacker (AS). Ferner verläuft nördlich 
ein unbefestigter Feldweg (DWS), der an der Nordseite abschnittsweise von einer Strauch-
Baumhecke (HFM) gesäumt wird. Nordwestlich liegt zudem eine mit standortgerechten Ge-
hölzen bepflanzte Fläche (HPG), in der ein Sendemast (OT) positioniert ist. Im westlichen 
Umfeld bestehend drei Regenwasserrückhaltebecken (RRB), von denen die beiden südli-
chen im Dauerstau angelegt worden sind und von Feuchtgebüschen (BFR) gesäumt wer-
den. Unmittelbar südlich verläuft ein namenloser Gewässergraben (FGR). Südlich und öst-
lich des Plangebietes bestehen mit B-Plänen ausgewiesene Gewerbegebiete (OGG). Süd-
östlich grenzt die Straße (OVS) "Im Reetern" an das Plangebiet, etwas weiter südlich ver-
läuft zudem die abschnittsweise von einer Strauchhecke (HFS) gesäumte Bersenbrücker 
Straße (B 214). 
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Bestandsplan Biotoptypen 
 

      Plangebiet 

 

AS Sandacker HSE Siedlungsgehölz aus überwiegend 
einheimischen Baumarten 

    
BFR Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte HPG Standortgerechte Gehölzpflanzung 

    
DWS Grasweg OEL Locker bebautes Einzelhausgebiet 

    
FGR Nährstoffreicher Graben OGG Gewerbegebiet 

    
GA Grünland-Einsaat OT Funktechnische Anlage 

    
GI Artenarmes Intensivgrünland OVS Straße 

    
HBE Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe OVW Weg 

    
HFM Strauch-Baumhecke PZ Sonstige Grünanlage 

    
HFS Strauchhecke RRB Regenwasserrückhaltebecken 
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Biotoptypen im Plangebiet (Bezeichnungen nach Drachenfels 2016, Kartierschlüssel 
für Biotoptypen in Niedersachsen4): 
 

Biotoptypen im Plangebiet: Bestandsbeschreibung  

Sandacker (AS) 
Im überwiegenden Teil des Plangebietes erfolgt eine ackerbauliche Nutzung, wobei die Flächen keine 
besonders ausgeprägten Ackerrandstreifen aufweisen. Zum Kartierzeitpunkt waren die Ackerflächen 
mit Wintergetreide bestellt. Da der Standort grundwassernah ist, wird er durch die nachstehend be-
schriebenen Gräben entwässert. Insgesamt ist die Nutzung als intensiv einzustufen mit erheblichen 
Belastungen für die Schutzgüter Boden, Wasser, Naturhaushalt und Landschaftsbild.  

Nährstoffreicher Graben (FGR) 
Im Plangebiet verlaufen zwei Grabenabschnitte, die zur Entwässerung der landwirtschaftlichen Nutz-
flächen dienen. Die flachen, grüppenartigen Gräben führen temporär Wasser und entwässern in einen 
südlich des Plangebietes verlaufenden, tief eingeschnittenen Graben, der regelmäßig Wasser führt. 
Die Gräben werden von halbruderalen Gras- und Staudenfluren gesäumt. Teilweise sind die Säume 
durch grünlandartigen Bewuchs geprägt, zum Teil überwiegen aber auch durch nitrophile Arten. 

Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten (HSE); derzeitige Nutzung: Grün-
land-Einsaat (GA) 
Im überlagerten Bereich des B-Plans Nr. 30 "Gewerbegebiet Im Reetern" ist am Nordrand eine 3,0 m 
breite private Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ausgewiesen. Dieser Pflanzstreifen 
ist derzeit noch nicht vorhanden, fließt aber in die Bilanzierung als Bestand in Form eines Siedlungs-
gehölzes aus überwiegend einheimischen Baumarten ein.  

Gewerbegebiet (OGG) 
Ein ca. 4 m breiter Streifen am Ostrand des aufzustellenden B-Plans überlagert den rechtskräftigen B-
Plan Nr. 30. Die Grundflächenzahl beträgt 0,6. Die Außenanlagen bestehen aus ausgedehnten Stell-
platz- und Lagerflächen sowie kleinflächig aus Scherrasen.  
 
Neben den Biotoptypen wurden auch die kennzeichnenden Pflanzenarten im Plangebiet 
erfasst.  
 

Biotoptypen im Plangebiet: kennzeichnende Pflanzenarten 

Sandacker (AS)  Stellaria media 
Elymus repens 
Lamium maculatum 

Vogelmiere 
Gemeine Quecke 
Rote Taubnessel 

Nährstoffreicher Graben 
(FGR) 

Ranunculus ficaria 
Phalaris arundinacea 
Urtica dioica 
Aegopodium podagraria 
Holcus lanatus 
Lolium perenne 
Dactylis glomerata 

Scharbocks-Kraut 
Rohrglanzgras 
Große Brennnessel 
Giersch 
Wolliges Honiggras 
Deutsches Weidelgras 
Knaulgras 

Siedlungsgehölz aus über-
wiegend einheimischen 
Baumarten (HSE) 

 
 
 
 
Poa pratensis 
Festuca pratensis 
Festuca rubra 
Lolium perenne 
Phleum pratense 

In der Örtlichkeit derzeit nicht 
vorhanden, tatsächlicher Vege-
tationsbestand Grünland-
Einsaat: 
Wiesen-Rispengras 
Wiesen-Schwingel 
Rot-Schwingel 
Deutsches Weidelgras 
Wiesen-Lieschgras 

Gewerbegebiet (OGG)  Festuca rubra 
Lolium perenne 

Rot-Schwingel 
Deutsches Weidelgras 

 

                                                
4DRACHENFELS, O. v. (Bearb.): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Berück-
sichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang I der FFH-Richtlinie, 
Stand März 2021, Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege Niedersachsen, Hannover. 
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Bewertung 
Das Plangebiet ist differenziert zu betrachten, der größte Teil der beplanten Fläche wird der-
zeit intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt. Durch die Kleinstrukturen der Gräben und 
Säume sowie nahegelegene Grünlandflächen, Feldwege, kleinflächige Gehölzstrukturen und 
naturnahe RRB finden sich allerdings auch aufwertende Landschaftselemente und Biotop-
strukturen innerhalb des Untersuchungsgebietes.  
Diese überwiegend im Umfeld des Plangebietes liegenden Lebensräume werden durch die 
vorliegende Planung jedoch voraussichtlich nicht erheblich beeinträchtigt. Der am Westrand 
des Plangebietes verlaufenden temporär Wasser führende Entwässerungsgraben wird im 
Zuge der Planung erhalten. Im Umfeld bestehend jedoch auch deutliche Vorbelastungen 
durch die umliegenden Gewerbebereiche, intensive landwirtschaftliche Nutzungen und die B 
214. 
Neben den Biotoptypen wurden auch die kennzeichnenden Pflanzenarten im Plangebiet 
erfasst. Dabei ergaben sich weder bemerkenswerte Vorkommen von Zielarten des Natur-
schutzes, noch Rote Liste Arten. Die Gesamtbewertung für den Bestand des Schutzgutes 
Flora und Fauna erfolgt zusammenfassend im Kapitel 2.1.6.4. Im Kapitel 2.3.3 erfolgte für 
alle Biotoptypen im Plangebiet eine Bewertung anhand des Osnabrücker Kompensations-
modells 2016. 

2.1.6.4 Fauna 
Für den B-Plan Nr. 35 wurde ein „Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag“ erstellt (BIO-
CONSULT, 21.01.2019). Nach Kartierungen im Frühjahr/Sommer 2018 erfolgte eine Beurtei-
lung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte. In dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
werden alle europarechtlich geschützten Arten behandelt. Die Aussagen zur Fauna und den 
möglichen Beeinträchtigen durch die vorliegende Planung wurden ausgewertet und beach-
tet, erforderliche Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen wurden abgeleitet und im Zuge der 
Planung festgelegt. Das Artenschutzgutachten ist Anlage dieses Umweltberichtes.   
 
Bestand - Vögel 
In Kapitel 4.2 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (BIO-CONSULT, 21.01.2019, 
S. 12 ff.) werden Angaben zum Arteninventar der Avifauna (Vögel) gemacht: 

 
"Im Untersuchungsraum wurden insgesamt 17 Vogelarten festgestellt (Tab. 1). Unter diesen 
Vogelarten wurde für 15 Arten ein Brutverdacht festgestellt. Die beiden anderen Arten gehören 
zu den Nahrungsgästen. 
Mit Kiebitz und Feldlerche als auch Haussperling und Goldammer brüten vier relevante Arten im 
Untersuchungsraum. Kiebitz und Feldlerche gelten in Niedersachsen als „gefährdet“, Haussper-
ling und Goldammer sind auf der Vorwarnliste Niedersachsens verzeichnet. Auf der bundes-
deutschen Roten Liste ist der Kiebitz unter „stark gefährdet“ eingestuft, die Feldlerche auch hier 
unter „gefährdet“. Der Haussperling steht auf der bundesweiten Vorwarnliste." 

 
Tab. 1: Im Untersuchungsraum festgestellte Vogelarten; farbig unterlegt sind Arten der Vorwarnliste 

Nr Art Wissenschaftl. Name Status RL Ni RL D BNatSchG 

1 Stockente Anas platyrhynchos BV   § 

2 Fasan Phasianus colchicus BV   § 

3 Mäusebussard Buteo buteo BV   § 

4 Austernfischer Haematopus aostralegus NG   § 

5 Kiebitz Vanellus vanellus 2 BV 3 2 §§ 

6 Lachmöwe Larus ridibundus NG   § 

7 Rabenkrähe Corvus corone BV   § 

8 Kohlmeise Parus major BV   § 

9 Feldlerche Alauda arvensis 1 BV 3 3 § 
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10 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BV   § 

11 Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 1 BV   § 

12 Dorngrasmücke Sylvia curruca BV   § 

13 Amsel Turdus merula BV   § 

14 Haussperling Passer domesticus BV V V § 

15 Bachstelze Motacilla alba BV   § 

16 Schafstelze Motacilla flava BV   § 

17 Goldammer Emberiza citronella BV V  § 

Erläuterungen zu Tab. 1 

Status BV: Brutverdacht (Anzahl BP, Brutpaare), NG: Nahrungsgast 
 
RL Rote Listen 
D: Deutschland: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015) 
NI: Niedersachsen: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel (KRÜGER & NIPKOW 
2015) 
Kategorie 1: Vom Aussterben bedroht /Bestand vom Erlöschen bedroht 
Kategorie 2: Stark gefährdet 
Kategorie 3: Gefährdet 
Kategorie V: Arten der Vorwarnliste 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
  §: besonders geschützte Art,   §§: streng geschützte Art 

 
 
Bestand - andere Tiergruppen 
Bei den faunistischen Erfassungen im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
(BIO-CONSULT, 21.01.2019, S. 11) wurde auch auf Vorkommen von anderen Tiergruppen 
geachtet. Es haben sich jedoch keine Hinweise auf Vorkommen anderer europarechtlich 
geschützter Arten ergeben.  
 
Beim jetzigen Stand der Planung liegen keine weitergehenden faunistischen Erhebungen 
vor. Anhand der bislang vorliegenden Daten, der Flächennutzungen sowie der Vegetations-
bestände im Plangebiet und seiner Umgebung lassen sich jedoch insgesamt ausreichende 
Rückschlüsse auf die Bedeutung des Plangebietes für zahlreiche Tierartengruppen ziehen.  
Durch die Planung werden in erster Linie Ackerflächen überplant, durchzogen von zwei fla-
chen Grüppen und umgeben mit kleinflächigen Gehölzstrukturen, naturnahen RRB, Wegen, 
Gräben und Säumen sowie Verkehrsflächen und Siedlungsbereichen. Das Plangebiet und 
sein Umfeld sind eine mäßig strukturreiche, intensiv genutzte Kulturlandschaft am Ortsrand 
der Gemeinde Gehrde. 
 
Weitere typische Tierarten des Untersuchungsgebietes, einer mäßig strukturreichen, inten-
siv genutzten Kulturlandschaft (Auswahl): 
 
Säugetiere Amphibien / Reptilien Wirbellose 
Maulwurf Erdkröte div. Laufkäferarten 
Steinmarder Grasfrosch div. Schmetterlingsarten 
Feldmaus Waldeidechse div. Asseln 
Wühlmaus Blindschleiche div. Springschwänze 
Hausmaus  div. Spinnenarten 
Rotfuchs  div. Kurzflüglerarten 
Rehwild  div. Schneckenarten 
Igel  div. Schimmelkäferarten 
Feldhase  div. Libellenarten 
  etc. 
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Obwohl die Biotoptypen im Plangebiet und der Umgebung durch den Einfluss intensiver 
Landwirtschaft und die umliegenden Siedlungsbereiche geprägt sind, erfüllen sie verschie-
denartige Funktionen im Naturhaushalt: Gräben und Säume sowie naturnahe Gehölzbe-
stände und Gewässer sind Lebensräume für zahlreiche Tierarten und fungieren als vernet-
zende Elemente im lokalen Biotopverbund, aber auch ausgedehnte Äcker, Intensivgrünland 
und selbst Siedlungsbereiche sind (Teil-) Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenar-
ten und besitzen darüber hinaus zum Teil erhebliche Entwicklungspotenziale für Zielarten 
und -biotope des Naturschutzes.  
 
Bewertung für die Schutzgüter Flora und Fauna 
Die Lebensräume für die Pflanzen- und Tierwelt sind zwar erheblich vorbelastet, dennoch 
nutzen insbesondere verschiedene Vogelarten das Plangebiet als Lebensraum. Es ist eine 
insgesamt mittlere faunistische Bedeutung des Plangebietes anzusetzen. Die floristische 
Bedeutung des Plangebietes ist als überwiegend gering anzusetzen.  
Weitergehende floristische Untersuchungen erscheinen nicht notwendig. Die faunistische 
und die floristische Bedeutung für die verschiedenen Biotoptypen fließen in die Eingriffs-
Ausgleichsbilanz nach dem Osnabrücker Modell (bei der Belegung mit Wertfaktoren) mit ein. 
 
Artenschutzrechtliche Beurteilung 
 
Vögel 
 

Da bei der Realisierung des Vorhabens möglicherweise Verbotstatbestände gem. § 44 
BNatSchG für die im Gebiet vorkommenden Vogelarten ausgelöst werden könnten, erfolgt 
hierzu eine artenschutzrechtliche Prüfung.  
In dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (BIO-CONSULT, 21.01.20219, S. 17 f.) werden 
die möglichen Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG nach dem derzeitigen Kenntnisstand geprüft: 
 

„Verbotstatbestand „Tötung“ (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)  

„Werden Tiere gefangen, verletzt, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnom-
men, beschädigt oder zerstört?“ 
 
Bei der Räumung des Baufeldes könnte es zu einer Tötung von Individuen oder Verletzungen 
nicht flugfähiger Jungvögel bzw. zur Zerstörung von Eiern kommen. 
Bei einer Baufeldeinrichtung außerhalb der Brutzeit (also insbesondere in der Zeit vom 01. Au-
gust bis 28. Februar) ist eine Tötung von Vögeln (auch von ggf. zur Brutzeit anwesenden Jung-
vögeln) unwahrscheinlich. 
Ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG bezüglich der Avifauna liegt bei Beachtung 
der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen nicht vor. 
 

Verbotstatbestand „Störung“ (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)  

„Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich gestört?“ Eine Störung liegt bei Gefährdung einer lokalen Population vor.  
 
Es können lärmtechnisch und optisch bedingte Störungen für die im Umfeld vorkommenden Ar-
ten nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  
Erhebliche Störungen europarechtlich geschützter Tierarten sind jedoch nicht zu erwarten. Von 
einer Gefährdung der lokalen Populationen möglicherweise betroffener Arten ist nicht auszuge-
hen, ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG liegt damit nicht vor. 
 

Verbotstatbestand „Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG)  

„Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört?“  
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Ein Kiebitzrevier sowie ein Feldlerchenrevier werden im Zuge der Baumaßnahmen und der ge-
planten gewerblichen Nutzungen vermutlich verloren gehen. Für diese Verluste werden CEF-
Maßnahmen erforderlich (Bereitstellung und Entwicklung geeigneter Habitate zur Schaffung 
neuer Brutreviere).  
Das Brutrevier des Haussperlings bleibt voraussichtlich auch nach Realisierung der vorliegen-
den Planung erhalten. 
Der Brutplatz bzw. das Nahrungshabitat der Goldammer wird bei Erhalt der nördlich an das 
Plangebiet angrenzenden Strauch-Baumhecke voraussichtlich erhalten bleiben. Essenzielle 
Nahrungshabitate sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art werden voraussichtlich nicht 
beseitigt oder erheblich beeinträchtigt." 
 
 

Andere Tierarten 
In der artenschutzrechtlichen Betrachtung (BIO-CONSULT, S. 18 f.) wird hinsichtlich anderer 
Tierarten ausgesagt: 
 

"Hinweise auf erhebliche Beeinträchtigungen und Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG für 
andere europarechtlich geschützte Arten sowie ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten haben sich 
nicht ergeben." 

 
Da durch die vorliegende Planung vermutlich insbesondere je ein Brutrevier für die Arten 
Kiebitz und Feldlerche verloren gehen, werden CEF-Maßnahmen (vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen) für diese Arten erforderlich.  
Hierzu sollte feuchtes bis nasses, extensiv bewirtschaftetes Grünland von 1,0 ha Größe pro 
Brutpaar auf geeigneten Flächen in einem offenen Landschaftsraum mit räumlichem Bezug 
zum Plangebiet zur Verfügung gestellt werden, wobei für beide Arten zusammen aufgrund 
ähnlicher Lebensraumansprüche auch eine einzelne geeignete Fläche von mindestens 
1,0 ha ausreichend wäre (BIO-CONSULT, 21.01.2019, S. 21).  
Die anzustrebenden CEF-Maßnahmen werden im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (vgl. 
BIO-CONSULT, 21.01.2019, S. 19 ff.) aufgelistet. Die konkrete Maßnahmenflächen und die 
spezifischen Maßnahmen werden im Kapitel 2.3.5 dieses Umweltberichtes ausführlich be-
schrieben.  
In Kapitel 2.3.1 werden zudem die Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen aufgelis-
tet, die zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten europarechtlich geschützter Tierarten, insbesondere von Vögeln und Fledermäusen, 
sowie zur Verminderung der Gefahr einer Verletzung oder Tötung geschützter Tierarten im 
Zuge der Bauphase, erforderlich sind. Diese werden im B-Plan Nr. 35 "Gewerbegebiet Im 
Reetern II" planungsrechtlich festgesetzt und durch die Gemeinde Gehrde im Zuge der Pla-
nung durchgeführt. 
 
Im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (vgl. BIO-CONSULT, 21.01.2019, S. 22 f.) werden 
zudem Empfehlungen für die Bauleitplanung hinsichtlich des Artenschutzes gegeben, u. a. 
in Form einer Erhöhung der Strukturvielfalt durch naturnahe Grünflächengestaltung mit hei-
mischen Gehölzen und eine insektenschonende Straßenbeleuchtung in den Baugebieten. 
Insbesondere die Empfehlung zur Straßenbeleuchtung wird als Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahme im B-Plan festgesetzt (vgl. Kap. 2.3.1.) 
 
Zusammenfassung: 
 

In Kapitel "8 Zusammenfassung" des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (BIO-CONSULT, 
21.01.2019, S. 24) wird festgestellt, dass es bei Durchführung der Vermeidungs- und Ver-
minderungsmaßnahmen sowie bei Umsetzung von CEF-Maßnahmen nicht zur Auslösung 
von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG kommt.  
 
Der Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG ist abschließend auf der Umsetzungsebene sicher-
zustellen. Sollten sich im Zuge der weiteren Planungen oder der Baumaßnahmen Hinweise 
ergeben auf erhebliche Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der in 
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Anhang IV a/b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Pflanzenarten, Tierarten, europäi-
schen Vogelarten oder sonstiger Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 
Nummer 2 aufgeführt sind, so ist in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde zu 
prüfen, wie durch entsprechende Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen die ökologi-
schen Funktionen der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden können. Gegebenen-
falls ist zu prüfen, ob artenschutzrechtliche Ausnahmen gemäß § 45 BNatSchG beantragt 
werden müssen.  

2.1.7 Schutzgut Biologische Vielfalt 
Die Bewahrung der Artenvielfalt ist eines der zentralen Ziele des Naturschutzes. Die völker-
rechtlich bindende Konvention über die biologische Vielfalt dient der Erhaltung der Arten in 
ihren natürlichen Lebensräumen. In dem „Übereinkommen über die biologische Vielfalt“ 
(1992) wird die „Biologische Vielfalt“ als die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher 
Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und 
die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören, definiert. Dies umfasst sowohl die Vielfalt 
innerhalb der Arten (genetische Vielfalt), als auch die Vielfalt zwischen den Arten und die 
Vielfalt der Ökosysteme. 
Das Plangebiet ist nur mäßig strukturreich, in intensiver landwirtschaftlicher Bewirtschaftung 
und an zwei Seiten von bestehenden Gewerbegebieten der Gemeinde Gehrde umgeben. 
Das Alter des Umweltkomplexes ist überwiegend jung. Bedeutsame Vorkommen seltener 
Arten oder eine große Artenvielfalt sind nicht zu finden. Im Umfeld des Plangebietes beste-
hen u. a. durch die kleinflächigen Gehölzbestände und naturnahen Regenwasserrückhalte-
becken jedoch auch ältere bzw. struktur- und artenreiche Lebensräume. 
 
Bewertung  
Bezüglich der Biologischen Vielfalt wird für das Plangebiet eine insgesamt geringe Empfind-
lichkeit angesetzt.  

2.1.8 Schutzgut Landschaft 
Insgesamt ist die Gemeinde Gehrde durch ein schönes, vielfältiges und noch weitgehend 
typisches Landschaftsbild von überwiegend besonderer Vielfalt, Eigenart und Schönheit ge-
kennzeichnet. Das Plangebiet besitzt zwar derzeit noch ein relativ schönes Landschaftsbild, 
dieses wird aber überwiegend durch Strukturen im Umfeld (Gehölzstrukturen, Bachabschnit-
te, Regenwasserrückhaltebecken, Gräben und Säume) geprägt. Das Plangebiet weist aller-
dings auch deutliche Vorbelastungen des Landschaftsbildes auf, insbesondere durch inten-
sive landwirtschaftliche Nutzungen sowie die umliegenden gewerblichen Nutzungen und 
Straßen. 
 
Bewertung 
Für das Plangebiet und das näheren Umfeld wird insgesamt eine mittlere Empfindlichkeit 
des Landschaftsbildes angesetzt.  

2.1.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind insbesondere Güter zu verstehen, die Objekte 
von gesellschaftlicher Bedeutung, architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische 
Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt werden könn-
te. Als Sachgüter sind jedoch auch Rechte und Werte Dritter zu berücksichtigen.  
 
Bewertung 
Im Plangebiet sind derzeit keine Kultur- und Sachgüter von besonderer Bedeutung vorhan-
den bzw. bekannt. Die Empfindlichkeit des Schutzgutes wird insgesamt als gering eingestuft. 
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2.1.10 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes und 
kumulierende Auswirkungen benachbarter Plangebiete 

Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushalts, die so genannten 
Schutzgüter, bezogenen Auswirkungen betreffen ein stark vernetztes, komplexes Wirkungs-
gefüge. Die Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern untereinander und die 
Auswirkungen von Änderungen dieser Wechselbeziehungen durch die Planung sind viel-
schichtig und komplex. Das Beziehungsgeflecht zwischen abiotischen und biotischen 
Faktoren mit der Landnutzung, anthropogenen Störungen etc. kann nur ansatzweise 
dargelegt und bewertet werden. 
Es laufen derzeit keine Vorhaben, Projekte oder Planungen der Gemeinde Gehrde, die 
erhebliche kumulierende Auswirkungen auf die vorliegende Planung haben könnten.  
Planungsrelevante Vorhaben mit (erheblichen) kumulierenden Auswirkungen anderer 
Planungsträger sind nicht bekannt. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgebietsystems 
NATURA 2000 (Arten und Gebiet) sind auch unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen 
und kumulierenden Auswirkungen nicht zu erwarten.  
 
Bewertung 
Es bestehen zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Schutzgütern. Ein 
besonderer Untersuchungsbedarf zu den Wechselwirkungen ist jedoch nicht ersichtlich, die 
sich aus der Beurteilung der einzelnen Schutzgüter ergebenden Erkenntnisse erscheinen bei 
der vorliegenden Planung als insgesamt ausreichend. 
Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter durch kumulierende Auswirkungen verschie-
dener kommunaler Planungen (z. B. B-Pläne) sind derzeit nicht ersichtlich. Erhebliche 
kumulierende Auswirkungen durch andere Planungen, Vorhaben oder Projekte sind nicht 
ersichtlich. 

2.1.11 Sonstige Auswirkungen der geplanten Vorhaben 
Die Nutzung von natürlichen Ressourcen, z. B. wertvoller Bereiche für den Bodenabbau, 
sind nicht von der Planung betroffen.  
Weiterhin sind bei der Planung die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe a bis i BauGB zu beschreiben. Die Beurteilung hierzu erfolgt in Kapitel 2.2.2.11 
dieses Umweltberichtes. 

2.1.12 Landespflegerische Zielvorstellungen 
Landespflegerische Zielvorstellung für das Plangebiet ohne Berücksichtigung des vorliegen-
den Bauleitplanverfahrens wäre eine halboffene Kulturlandschaft am Ortsrand mit artenrei-
chen Acker- und Grünlandnutzungen, strukturreichen Siedlungsflächen, kleinflächigen Ge-
hölzstrukturen, und naturnahen Still- und Fließgewässern sowie vielfältigen Krautsäumen. In 
Teilbereichen finden sich zudem Feuchtwiesen sowie naturnahe Ödlandflächen, wie Sümp-
fe, Röhrichte und Brachflächen. Durch eine Extensivierung der Landbewirtschaftung sollte 
den typischen Pflanzen und Tieren der Agrarlandschaft wieder mehr Lebensraum gegeben 
werden. Feld- und Wanderwege ermöglichen eine ruhige, landschaftsbezogene Erholungs-
nutzung. 
Die Allgemeinheit hat neben dem Bedürfnis nach einer intakten Umwelt und dem Leben in 
einer vielfältig strukturierten Landschaft auch verschiedene Nutzungsansprüche an Natur 
und Landschaft. In diesem Fall stehen den Belangen von Natur und Landschaft die Entwick-
lungsbedürfnisse der Gemeinde Gehrde und ihrer Betriebe gegenüber. 
Zwischen diesen Nutzungsansprüchen und den landespflegerischen Zielvorstellungen gilt es 
abzuwägen und Kompromisse zu finden. Unzulässige Beeinträchtigungen von angrenzen-
den Flächen, u. a. durch Immissionen, sollen vermieden werden. Dies gilt sowohl für die 
eigentlichen Baumaßnahmen, als auch für die künftigen Nutzungen.  
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2.2 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 
Nachfolgend werden Prognosen erstellt, welche Gebietsentwicklungen zu erwarten wären 
bei Nichtdurchführung bzw. bei Realisierung der Planung. Die Übersicht über die 
voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands und der Gebietsentwicklungen bei 
Nichtdurchführung der Planung gegenüber dem Basisszenario (derzeitiger Umweltzustand) 
erfolgt dabei auf der Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen soweit diese anhand 
der derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse ausreichend sicher abgeschätzt werden 
können.  

2.2.1 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet in der bestehenden Form weiter-
hin überwiegend landwirtschaftlich als Acker genutzt werden. Die Entwässerungsgräben 
würden erhalten bleiben. Die Entwicklung der Gemeinde Gehrde würde im wesentlichen auf 
eine reine Bestandssicherung beschränkt bleiben.  
Für die Schutzgüter und ihre Wechselwirkungen und -beziehungen untereinander sind bei 
Nichtdurchführung der Planung derzeit keine erheblichen Veränderungen in ihren 
Ausprägungen, Empfindlichkeiten und Wertigkeiten zu erwarten.  

2.2.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Mit Realisierung der vorgesehenen Planung sind verschiedene negative Auswirkungen auf 
einzelne Schutzgüter zu erwarten.  
Soweit beim derzeitigen Planungsstand möglich, erfolgt eine Unterscheidung der möglichen 
erheblichen Auswirkungen während der Bau- bzw. der Betriebsphase des geplanten Vorha-
bens. Bei Angebotsbebauungsplänen sind allerdings z. B. die Auswirkungen der Bauphase, 
aber auch mögliche Umweltbelastungen aus der Betriebsphase, nur begrenzt abzusehen. 
Die wichtigsten Auswirkungen werden nachfolgend aufgeführt und bewertet. Dabei werden 
die für die Umweltprüfung erforderlichen Fachbeurteilungen (hier insbesondere Eingriffs-
regelung, Artenschutz, wasserwirtschaftliche Belange und Immissionsbeurteilungen) berück-
sichtigt. Die mit der Planung verbundenen Umweltauswirkungen werden deutlich heraus-
gestellt, insbesondere um daraus gegebenenfalls Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich erheblich negativer Umweltauswirkungen abzuleiten.  

2.2.2.1 Schutzgut Mensch 
Immissionen ergeben sich insbesondere aufgrund der in der Umgebung bestehenden ge-
werblichen Nutzungen und dem Straßenverkehr auf der Bersenbrücker Straße (B 214). 
Im Plangebiet selbst werden u.a. Gewerbegebiete (GEe1 u. 2) festgesetzt, in denen nicht 
erheblich belästigende Gewerbebetriebe zulässig sind. Für den Menschen sind im Zusam-
menhang mit der Planung dementsprechend insbesondere Auswirkungen durch Verkehrs- 
und Gewerbelärm sowie Auswirkungen auf die Erholungsfunktion (Lärm, visuelle Beeinträch-
tigungen und Barrierewirkung) von Bedeutung. Dies gilt sowohl für die Bauphase, als auch 
für die Betriebsphase.  
 
Verkehrs- und Gewerbeimmissionen (Betriebsphase) 
Zur Beurteilung der Auswirkungen durch Verkehrs- und Gewerbelärm wurde ein Immissi-
onsgutachten erstellt. Der Gutachter kommt dabei zur folgenden Zusammenfassung: 
 

„Die Gemeinde Gehrde plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 „Gewerbegebiet im 
Reetern II“. 
 
Das Ziel der Aufstellung ist die planungsrechtliche Festsetzung eines eingeschränkten Gewer-
begebiets. 
 
Im Umfeld befinden sich verschiedene Wohngebäude, die ausreichend vor dem von der Fläche 
ausgehenden Lärm geschützt werden müssen. 
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Aufgabe dieser Untersuchung war es, das Planvorhaben hinsichtlich des Schallschutzes abzusi-
chern. Dazu wurde eine Geräuschkontingentierung auf der Basis der DIN 45691 sowie eine Be-
rechnung des Verkehrslärms durchgeführt. 
Der Verkehrslärm wurde auf der Basis der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ untersucht, 
da im Nahbereich die Bersenbrücker Straße (B 214) verläuft, die schalltechnische Auswirkungen 
auf mögliche Büro- und Wohngebäude im Plangebiet haben kann. 
 
Ergebnisse Gewerbelärm 
Für die Geräuschkontingentierung wurde das Plangebiet in zwei Teilflächen unterteilt und mit 
Emissionskontingenten versehen, die an den relevanten Immissionsorten keine Überschreitun-
gen der zulässigen Richtwerte verursachen. Vorbelastungen durch benachbarte Gewerbeflä-
chen sind berücksichtigt worden. 
 
Es wurden Emissionskontingente von 62 dB(A) bis 66 dB(A) pro qm am Tag und von 47 dB(A) 
bis 51 dB(A) pro qm in der Nacht ermittelt. Mit den berechneten Zusatzkontingenten können die 
Immissionskontingente erhöht werden. 
 
Die Emissionskontingente können mit der entsprechenden Abgrenzung im Bebauungsplan fest-
gesetzt werden. 
 
Ergebnisse Verkehrslärm 
Die Berechnung des Verkehrslärms der B 214 auf der Basis der Verkehrsprognose 2035 hat er-
geben, dass keine Überschreitungen der Orientierungswerte innerhalb der Baugrenzen des Be-
bauungsplanes zu erwarten sind.“ 5 

 
Nach den Berechnungsergebnissen des Gutachters sind keine erheblichen Auswirkungen 
durch Verkehrslärm im Plangebiet zu erwarten.  
Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand sind auch durch den planbedingten Ziel- und Quell-
verkehr in den bestehenden Siedlungsteilen ebenfalls keine Lärmpegelerhöhungen zu er-
warten, die die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Gewerbegebiete (69/59 dB(A) 
tags/nachts) oder die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung (70/60 dB(A) tags/nachts - Un-
zumutbarkeitsschwelle) überschreiten würden. 
 
Erhebliche Auswirkungen durch Gewerbelärm können gemäß Fachbeitrag Schallschutz 
durch eine Begrenzung der zulässigen Lärmemissionen (Lärmkontingentierung) in den fest-
gesetzten Gewerbegebieten innerhalb des Plangebietes vermieden werden. 
 
Baulärm (Bauphase) 
Im Zuge der künftigen Bauarbeiten ist insbesondere mit Baulärm und baubedingten Fahr-
zeugbewegungen zu rechnen. Diese sind i.d.R. als baumaßnahmenbedingt hinzunehmen. 
Baulärm darf jedoch bestimmte Immissionswerte nicht überschreiten. Ob bei dem Betrieb 
einer Baustelle schädliche Umwelteinwirkungen bei den Anwohnern entstehen, wird nach 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen 
(AVV Baulärm) beurteilt. Die AVV Baulärm enthält neben Immissionsrichtwerten das Verfah-
ren zur Ermittlung des Beurteilungspegels. Sofern die Bestimmungen der AVV Baulärm ein-
gehalten werden, sind keine erheblichen Auswirkungen durch Baulärm zu erwarten. 
 
Störfallgefahren (Bau- und Betriebsphase) 
Im näheren Umfeld des Plangebiets sind keine Betriebe oder Anlagen bekannt, die der Stör-
fall-Verordnung (12. BImSchV) unterliegen. Dementsprechend sind keine Auswirkungen zu 
berücksichtigen, die bei schweren Unfällen und / oder Katastrophen zu erwarten wären.  
Grundsätzlich könnten sich innerhalb des geplanten Gewerbegebiets (GE) auch Betriebe mit 
gefährlichen Stoffen ansiedeln, die einen Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereiches 
im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG i.V.m. der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung) darstellen. 
Diese werden jedoch durch eine entsprechende Festsetzung im B-Plan ausgeschlossen. Die 
potentiellen Auswirkungen bei einem Störfall werden grundsätzlich als erheblich eingestuft. 
                                                
5 RP Schalltechnik: „Gemeinde Gehrde, Bebauungsplan Nr. 35 ‚Gewerbegebiet im Reetern II’, Fachbeitrag 
Schallschutz für den Verkehrs- und Gewerbelärm“, Osnabrück, 13.03.2023, S.1  
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Sonstige Immissionen (Bau - und Betriebsphase) 
Durch die künftige gewerbliche Nutzung im Plangebiet können u.a. auch Staub- und Ge-
ruchsimmissionen sowie Luftschadstoffe emittiert werden. Eine konkrete Beurteilung ist auf-
grund der nicht bekannten künftigen Gewerbeansiedlungen und der zahlreichen Geruchs-
emissionsarten derzeit nicht möglich.  
Grundsätzlich sind jedoch bei der Genehmigung gewerblicher Anlagen u. a. auch das Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und die hierauf basierenden Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften (z. B. 4. BImSchV, TA Luft) sowie die darin enthaltenden Immissi-
onswerte (Grenzwerte, Richtwerte etc.) zu beachten. Bei Einhaltung der geltenden Bestim-
mungen sind daher insgesamt keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.  
 
Landwirtschaftliche Immissionen (Betriebsphase) 
Die Landwirtschaftskammer Weser Ems teilte im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteili-
gung mit, dass sie aus den Ergebnissen mehrerer in der jüngeren Vergangenheit durch sie 
angefertigter Immissionsschutzgutachten, im Rahmen von Bauvorhaben umliegender Be-
triebe, zu dem Ergebnis kommt, dass aufgrund der relativ großen Entfernungen sowie der 
Lage der umliegenden Tierhaltungen für das Plangebiet keine unzulässigen Geruchsimmis-
sionen zu erwarten sind. 
An das Gebiet grenzen zum Teil landwirtschaftliche Nutzflächen an, aus denen es zeitweise 
auch im Zuge der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Flächen zu Geruchs-, Geräusch- 
und Staubimmissionen kommen kann. Die im Zuge der ordnungsgemäßen Landwirtschaft 
auftretenden temporären Immissionen (Lärm, Gerüche, Stäube) sind als ortsübliche Vorbe-
lastung hinzunehmen. 
 
Altlasten / Altablagerungen / Kampfmittel 
Im Plangebiet selbst befinden sich keine Altablagerungen, Altstandorte. oder altlastverdäch-
tige Flächen.  
Südlich der B 214 liegen innerhalb der bebauten Ortslage der Gemeinde Gehrde drei im 
Kataster des Landkreises Osnabrück geführte Altlastverdachtsflächen. Die Verdachtsflächen 
weisen einen Abstand von ca. 240 m (Sperlingsruh 9, KRIS-NR 7407918007), 430 m (Müh-
lenweg 3, KRIS-Nr. 7407918009) bzw. rund 580 m (Lange Straße 38, KRIS-Nr. 
74079100039) zum Plangebiet auf. Gemäß dem Altlastenkataster handelt es sich um Alt-
lastverdachtsflächen mit einem allgemeinen Gefahrenverdacht, der noch verifiziert werden 
muss und deren Überwachungsbedarf derzeit nicht festlegbar ist.  
Da die Altlastverdachtsflächen innerhalb der bebauten Ortslage liegen, die betroffenen 
Grundstücke sowie die unmittelbar angrenzenden Grundstücke bereits für Wohn- und Ge-
werbezwecke genutzt werden, sowie aufgrund der überwiegend großen Entfernung zum 
Plangebiet, können erhebliche negative Auswirkungen für die vorliegende Planung insbe-
sondere für den Menschen und seine Gesundheit im Rahmen der Möglichkeiten dieser Um-
weltprüfung überwiegend ausgeschlossen werden. Weitergehende Untersuchungen bzw. 
weitere Beurteilungen im Rahmen der Umweltprüfung erscheinen derzeit nicht erforderlich. 
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurden zudem seitens des Landkreises 
Osnabrück keine Hinweise zu planungsrelevanten Altlasten vorgebracht.  
Konkrete Hinweise auf Kampfmittelvorkommen liegen für das Plangebiet nicht vor. 
 
Erholungsnutzung / Naherholungsfunktion 
Die Naherholungsfunktion des überplanten Landschaftsraumes wird durch die Bebauung 
verschlechtert, dabei sind allerdings auch die erheblichen Vorbelastungen zu berücksichti-
gen.  
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Zusammenfassende Bewertung Schutzgut Mensch 
 
Schutzgut  Erheblichkeit 
Mensch Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  
 o Verkehrslärm • 
 o Gewerbelärm • 
 o Baulärm • 
 o Stäube und Gerüche • 
 o Kampfmittel • 
 o Altlasten • 
 o Störfallgefahren • 
 o Hochwassergefahren • 
 o Beeinträchtigung der Erholungsnutzung • 
 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Verkehrslärm • 
 o Gewerbelärm •• 
 o Gerüche aus der Landwirtschaft • 
 o Sonstige Immissionen - 
 o Kampfmittel  • 
 o Altlasten  • 
 o Störfallgefahren •• 
 o Hochwassergefahren • 
 o Beeinträchtigung der Erholungsnutzung • 

 

Bewertung: ••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • wenig erheblich/ - nicht erheblich 
 
Die potentiellen Auswirkungen durch Gewerbelärm sowie durch die Zulässigkeit von Betrie-
ben und Anlagen die der Störfall-Verordnung unterliegen sind erheblich.  
Der Verlust der Naherholungsfunktion ist wenig erheblich, die Beeinträchtigungen können 
zudem durch externe Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden.  
Neue Gewerbegebiete sichern bzw. schaffen langfristig Arbeitsplätze in der Region. Dies ist 
als eine erheblich positive Auswirkung zu werten und von erheblichem Gewicht. 
Die möglichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch können insgesamt durch 
entsprechende Vorsorgemaßnahmen und angemessene Nutzungsbeschränkungen 
ausreichend minimiert werden. Die konkreten Vorsorge-, Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen werden im Kapitel 2.3.1 beschrieben.  

2.2.2.2 Schutzgut Boden 
Schutzgut  Erheblichkeit 
Boden Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  
 o Veränderung und Beeinträchtigung von Bodenfunktionen 

durch Bodenbewegung (Abtrag, Auftrag, Verdichtung, 
Durchmischung), Einträge anderer Bodenbestandteile 
und Entwässerung etc. 

•• 

 o Verlust der Bodenfunktion als Standort und Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere durch Versiegelung 

•• 

 o Einträge von Schadstoffen in den Boden • 
 o Verringerung der Einträge von Dünger und Pestiziden 

aufgrund Beendigung der landwirtschaftlichen Nutzung 
• 

(positiv) 
 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Einträge von Schadstoffen in den Boden • 
 o Veränderung und Beeinträchtigung von Bodenfunktionen 

durch Einträge anderer Bodenbestandteile und 
Entwässerung sowie durch gärtnerische Nutzung etc. 

• 

 o Verringerung der Einträge von Dünger und Pestiziden 
aufgrund Beendigung der landwirtschaftlichen Nutzung 

• 
(positiv) 

 

Bewertung: ••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • wenig erheblich/ - nicht erheblich 
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Hinsichtlich der Bodenfunktionen sind erhebliche Veränderungen und Beeinträchtigungen 
durch die Planung zu erwarten. Insbesondere die baubedingten Änderungen der Boden-
funktionen durch Bebauung und sonstige Bodenversiegelungen sind als erheblich negative 
Umweltauswirkungen einzustufen.  
Die Verringerung der Einträge von Dünger und Pestiziden aufgrund der Beendigung der 
landwirtschaftlichen Nutzung ist hingegen als eine positive Auswirkung einzustufen. 

2.2.2.3 Schutzgut Fläche 
Schutzgut  Erheblichkeit 
Fläche Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  
 o Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen •• 
 o Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen  •• 
 o temporäre Inanspruchnahme von Flächen außerhalb des 

Plangebietes im Zuge der Bauphase 
- 

 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Schaffung von Raum für gewerbliche Nutzungen 

entsprechend aktueller Bedürfnisse / Nachfragen in der 
Gemeinde Gehrde und ihrer Betriebe, verbunden mit 
erheblicher Bodenwertsteigerung 

•• 
(positiv) 

 

Bewertung: ••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • wenig erheblich/ - nicht erheblich 
 
Die Inanspruchnahme von bislang unbebauten Flächen hat einerseits aufgrund des Flä-
chenverlustes u. a. für die Belange von Natur, Landschaft, Landwirtschaft, Freizeit u. Erho-
lung zum Teil erheblich negative Auswirkungen. Mit der auf der Fläche vorgesehenen be-
darfsgerechten Schaffung von Raum für Gewerbenutzungen gehen jedoch auch erheblich 
positive Auswirkungen einher. 

2.2.2.4 Schutzgut Wasser 
Schutzgut  Erheblichkeit 
Wasser Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase   
 o Verlust von Grabenabschnitten durch Verfüllung oder 

Verrohrung 
•• 

 o baubedingter Stoffeintrag in das Grundwasser oder den 
Vorfluter 

• 

 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Belastung des Vorfluters durch Beschleunigung des 

Wasserabflusses und geänderte Geschiebeführung 
•• 

 o Reduzierung der Oberflächenwasserversickerung mit 
daraus resultierender Reduzierung der Grundwasserneu-
bildungsrate  

• 

 o betriebsbedingter Stoffeintrag in das Grundwasser oder 
den Vorfluter 

• 
 

Bewertung: ••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • wenig erheblich/ - nicht erheblich 
 
Die Belastung des Vorfluters durch Beschleunigung des Wasserabflusses sowie der Verlust 
von Grabenabschnitten sind als potentiell erhebliche negative Umweltauswirkungen für das 
Schutzgut Wasser einzustufen. 
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2.2.2.5 Schutzgut Luft und Klima  
Schutzgut  Erheblichkeit 
Luft und Klima Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  
 o Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch Überbauung 

und Bodenversiegelung  
•• 

 o Beseitigung von Kaltluftproduktionsflächen • 
 o Beseitigung von Frischluftproduktionsflächen • 
 o baubedingte Emissionen von Schadstoffen • 
 o Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima 

(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgas-
emissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben 
gegenüber den Folgen des Klimawandels 

• 

 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch Bebauung 

und Bodenversiegelung  
•• 

 o Vergrößerung der Temperaturamplitude  • 
 o Änderung von Luftströmungen • 
 o betriebsbedingte Emissionen von Schadstoffen • 
 o Verringerung der Luftfeuchte • 
 o Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima 

(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgas-
emissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben 
gegenüber den Folgen des Klimawandels 

• 

 

Bewertung: ••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • wenig erheblich/ - nicht erheblich 
 
Die Bebauung landwirtschaftlicher Nutzflächen ist zwar als erhebliche Veränderung des 
Kleinklimas zu werten, diese ist jedoch vor dem Hintergrund der vergleichsweise geringen 
klimatischen Bedeutung des Plangebietes zu sehen. Die Baumaßnahmen umfassen im We-
sentlichen eine neue Bebauung mit gewerblichen Betriebsgebäuden und -flächen sowie 
Straßen. Es erfolgt jedoch auch die Anlage einer nördlichen Eingrünung (private Fläche zum 
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern) und von Gewässerrandstreifen.  
Art und Ausmaß der infolge der Planung sich ergebenden Treibhausgasemissionen sind 
sowohl bau-, als auch betriebsbedingt vergleichsweise gering.  
Die bau- und betriebsbedingten Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima und 
die Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels werden 
insgesamt als weniger erheblich eingestuft.  
Die geltenden Gesetze über private und gewerbliche Emissionen regeln ausreichend die 
Zulässigkeit von Schadstoffemissionen. 

2.2.2.6 Schutzgut Pflanzen und Tiere 
Schutzgut  Erheblichkeit 
Pflanzen und 
Tiere 

Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  

 o Verlust von Lebensräumen und Lebensraumpotenzialen 
für Pflanzen und Tiere 

•• 

 o Nachhaltige Veränderung der Standortbedingungen •• 
 o Verletzung, Störung oder Tötung geschützter Tierarten •• 
 o Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

geschützter Tierarten (insbesondere von je einem Brutre-
vier des Kiebitz und der Feldlerche)  

•• 

 o Verschiebung des Artenspektrums durch geänderte 
Nutzung 

•• 

 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Verschiebung des Artenspektrums durch geänderte 

Nutzung 
•• 

 o Verletzung, Störung oder Tötung geschützter Tierarten • 
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 o Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
geschützter Tierarten (insbesondere von je einem Brutre-
vier des Kiebitz und der Feldlerche)  

•• 

 o Förderung von Arten des Siedlungsraumes und des 
Stadtrandes 

• 
 

Bewertung: ••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • wenig erheblich/ - nicht erheblich 
 
Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere können sich erhebliche Veränderungen insbesondere 
durch den Verlust von Lebensräumen und Lebensraumpotenzialen sowie durch die Verän-
derung der Standortbedingungen ergeben. Dies erfolgt insbesondere in der Bauphase.  
Darüber hinaus sind auch die zu erwartenden Veränderungen des Artenspektrums infolge 
geänderter Nutzungen als erheblich einzustufen. Allerdings entstehen in den Baugebieten in 
der Regel auch neue, im Vergleich zur intensiven landwirtschaftlichen Nutzung teilweise 
auch arten- und strukturreiche Lebensräume für die Arten des heterogenen ländlichen Sied-
lungsraumes. 
Im Zuge der Bau- und Betriebsphase des geplanten Gewerbegebietes werden voraussicht-
lich je ein Brutrevier der Arten Kiebitz und Feldlerche erheblich beeinträchtigt, hierfür werden 
CEF-Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) erforderlich und im Rahmen der 
Planung umgesetzt. Erhebliche Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
sowie Verletzungen oder Tötungen europarechtlich geschützter Tierarten könnten sich im 
Zuge der Bauphase zudem insbesondere ergeben durch die Beseitigung von etwaigen Ge-
hölzständen während der Brutzeiten, aber auch bei der allgemeinen Baufeldräumung. Durch 
die Terminierung der Arbeiten, insbesondere durch eine zeitliche Beschränkung der Baufeld-
räumung lassen sich diese Beeinträchtigungen jedoch vermindern. Die konkreten CEF-
Maßnahmen werden im Kapitel 2.3.5 beschrieben.  
Erhebliche Beeinträchtigungen von Lebensräumen außerhalb des Plangebietes sind derzeit 
nicht zu erwarten.  

2.2.2.7 Schutzgut Biologische Vielfalt 
Schutzgut  Erheblichkeit 
Biologische 
Vielfalt 

Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  

 o Zerschneidung oder Störung von vernetzenden 
Strukturen im Rahmen des bestehenden Biotopverbunds 

• 

 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Es werden überwiegend Arten des Siedlungsrandes 

gefördert werden. 
• 

 

Bewertung: ••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • wenig erheblich/ - nicht erheblich 
 
Durch die Planung ergeben sich bezüglich der Biologischen Vielfalt keine erheblichen 
Auswirkungen für das Plangebiet und seine Umgebung. 

2.2.2.8 Schutzgut Landschaft 
Schutzgut  Erheblichkeit 
Landschaft Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  
 o Neustrukturierung des Orts- und Landschaftsbildes •• 
 o Wertminderung durch Beseitigung bzw. Beeinträchtigung 

regional-typischer Landschaftselemente  
• 

 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Neustrukturierung des Orts- und Landschaftsbildes •• 
 o Zunahme des KFZ – Verkehrs • 

 

Bewertung: ••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • wenig erheblich/ - nicht erheblich 
 
Die sich aus der Planung ergebende Neustrukturierung des Orts- und Landschaftsbildes ist 
als erheblich einzustufen. 
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2.2.2.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Schutzgut  Erheblichkeit 
Kultur- und 
Sachgüter 

Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  

 o Mögliche Beschädigung / Zerstörung von archäologischen 
Kulturgütern durch Erdarbeiten 

• 

 o Beeinträchtigung sonstiger Kultur- und Sachgüter durch 
eingeschränkte Nutzbarkeit, Wertverlust etc. 

- 

 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Beeinträchtigung sonstiger Kultur- und Sachgüter durch 

eingeschränkte Nutzbarkeit, Wertverlust etc. 
- 

 

Bewertung: ••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • wenig erheblich/ - nicht erheblich 
 
Im Plangebiet sind Bodendenkmale bisher nicht bekannt geworden bzw. zu Tage getreten.  
Es erfolgt eine Festsetzung im B-Plan, die regelt, wie bei Bodenfunden zu verfahren ist. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sonstiger Kultur- und Sachgüter sind beim derzeitigen Stand 
der Planung ebenfalls nicht zu erwarten.  

2.2.2.10 Wechselwirkungen und kumulierende Auswirkungen 
Neben den Wechselwirkungen werden in diesem Kapitel auch etwaige kumulierende Aus-
wirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete beurteilt. 
Es laufen derzeit keine Vorhaben, Projekte oder Planungen der Gemeinde Gehrde, die 
erhebliche kumulierende Auswirkungen auf die vorliegende Planung haben.  
Planungsrelevante Vorhaben mit (erheblichen) kumulierenden Auswirkungen anderer 
Planungsträger sind derzeit nicht bekannt.  
Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgebietsystems NATURA 2000 (Arten und Gebiet) 
sind auch unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen und kumulierenden Auswirkungen 
nicht zu erwarten.  
 
Schutzgut  Erheblichkeit 
Wechselwirkungen 
und kumulierende 
Auswirkungen 

Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  

 o Es ergaben sich bisher keine Hinweise auf erhebliche 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter durch kumulierende 
Planungen und Vorhaben, auch unter Berücksichtigung 
etwaiger bestehender Umweltprobleme, in Bezug auf 
möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder hinsichtlich der Nutzung natürlicher Res-
sourcen. 

- 

 o Im Plangebiet führt die Überbauung von Boden zwangs-
läufig zu einem Verlust der Funktionen des Bodens, wozu 
auch die Speicherung von Niederschlagswasser zählt. 
Hierdurch erhöht sich der oberflächliche Wasserabfluss, 
während die Versickerung und die Verdunstungsleistung 
eingeschränkt werden, was sich auch auf den Standort 
als Lebensraum für Flora und Fauna und auf das lokale 
Kleinklima auswirkt.  
Durch die Versiegelung ergibt sich eine geänderte Re-
genwasserversickerung mit möglichen Auswirkungen auf 
die Grundwasserneubildung und das Bodenleben. 

• 

 o Die Verminderung von kaltluftproduzierenden Flächen 
bewirkt eine verringerte Luftqualität mit einer zunehmen-
den Staubbelastung und einer geringeren Luftfeuchte so-
wie eine geringfügige Erhöhung der lokalen Temperatur-
amplitude, was auf die Tier- und Pflanzenwelt und den 
Menschen Auswirkungen hat. 

 

• 
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 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umwelt-
probleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebie-
te mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von 
natürlichen Ressourcen. 

- 

 o Die Emissionen von privaten und gewerblichen Anlagen 
sowie Verkehr in Form von Lärm, Staub und Schadstoffen 
haben Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaftsbild, 
Mensch und Sachgüter und stehen in Wechselwirkung 
mit diesen.  

• 

 o Die im Siedlungsbereich auftretende Veränderung des 
Kleinklimas durch die versiegelten Flächen und 
Nutzungen (z.B. Heizungen) , insbesondere die Erhöhung 
der Durchschnittstemperatur, hat Auswirkungen auf die 
Tier- und Pflanzenwelt und den Menschen. 

• 

 

Bewertung: ••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • wenig erheblich/ - nicht erheblich 
 
Die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen sowie die Kumulierung mit den Auswir-
kungen benachbarter Plangebiete werden bei den jeweiligen Planungen ausreichend be-
rücksichtigt (insbesondere hinsichtlich Artenschutz, Eingriffsregelung, Emissionsschutz und 
Umgang mit dem anfallenden Niederschlagwasser). Bezüglich anderer Kriterien und 
Schutzgüter sind sie insgesamt als weniger erheblich zu beurteilen. Ein weitergehender oder 
besonderer Handlungs- oder Untersuchungsbedarf zu etwaigen Wechselwirkungen ist der-
zeit nicht ersichtlich. Es ist im Rahmen der Bauleitplanung aber auch nicht möglich, alle Sze-
narien abschließend zu prüfen und alle Risiken auszuschließen.  
Es liegen keine sonstigen Hinweise vor hinsichtlich sonstiger Vorhaben, die erhebliche Aus-
wirkungen auf die vorliegende Planung haben könnten oder die im Rahmen der Betrachtung 
von Wechselwirkungen näher zu untersuchen wären. 

2.2.2.11 Sonstige Auswirkungen der geplanten Vorhaben 
Die Nutzung von natürlichen Ressourcen, z. B. wertvollen Bereiche für den Bodenabbau, 
sind nicht von der Planung betroffen.  
Weiterhin sind bei der Planung die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe a bis i BauGB zu beschreiben. Diese Beurteilung erfolgt nachfolgend, soweit die 
entsprechenden Auswirkungen noch nicht in anderen Kapiteln dieses Umweltberichtes ent-
halten sind.  
 
Auszug aus dem BauGB: § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe: 
e)  die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 

Abwässern, 
f)  die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie, 
g)  die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 

des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
h)  die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-

verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Im-
missionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

 
Die nachfolgende tabellarische Beschreibung der Auswirkungen erstreckt sich soweit wie 
möglich auf die direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, grenzüber-
schreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorübergehenden 
sowie positiven und negativen Auswirkungen des geplanten Vorhabens.  
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Untersuchungskriterien Beschreibung möglicher erheblicher 

Auswirkungen auf die Belange nach 
§ 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe e 
bis h (siehe oben) 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vor-
haben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, 

Der vorliegende B-Plan ist ein Angebots-
bebauungsplan, besonders risikoträchti-
ge Vorhaben sind derzeit nicht ersicht-
lich.  
Siehe bei den jeweiligen Schutzgütern 
des UWB. Zusätzliche erheblich negative 
Auswirkungen sind derzeit nicht ersicht-
lich.  
Grundsätzlich sind die entsprechenden 
Auswirkungen ansonsten auch im Rah-
men des Bauantragsverfahrens zu prü-
fen.  

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

Siehe bei den jeweiligen Schutzgütern 
des UWB. Zusätzliche erheblich negative 
Auswirkungen sind derzeit nicht ersicht-
lich. 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie 
der Verursachung von Belästigungen, 

Siehe insbesondere Schutzgüter Mensch 
sowie Pflanzen und Tiere. Zusätzliche 
erheblich negative Auswirkungen sind 
derzeit nicht ersichtlich. 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Be-
seitigung und Verwertung 

Es ist von einer ordnungsgemäßen Ent-
sorgung der Abfälle auszugehen. Bau- 
und betriebsbedingt sind keine unver-
hältnismäßig großen oder problemati-
schen Abfälle zu erwarten. Erheblich 
negative Auswirkungen sind derzeit nicht 
ersichtlich. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder 
Katastrophen),  
 

Im Plangebiet wird eine Erschließung 
vorgesehen, die eine ausreichende Zu-
wegung auch für Not- und Rettungsfahr-
zeuge ermöglicht. Hierdurch werden bei 
Unfällen, Katastrophen oder größeren 
Bränden die Handlungsmöglichkeiten der 
Rettungs- und Einsatzkräfte gewährleis-
tet. 
Betriebe und Anlagen die der Störfall-
Verordnung unterliegen werden im Ge-
werbegebiet nicht zugelassen, bzw. nur 
als Ausnahme zugelassen, sofern gut-
achterlich im Rahmen einer Einzelfallprü-
fung nachgewiesen werden kann, dass 
angemessene Sicherheitsabstände zu 
den relevanten Umweltschutzgütern, 
auch unter Einbeziehung u.a. von bauli-
chen und technischen Schutzmaßnah-
men sowie Notfallkonzepten, zwingend 
eingehalten werden können (siehe 
Schutzgüter Mensch und Wasser). 
Zusätzliche erheblich negative Auswir-
kungen sind derzeit nicht ersichtlich. 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise 
betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf 
die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

Siehe Schutzgut Wechselwirkungen und 
kumulierende Auswirkungen. 
Zusätzliche erheblich negative Auswir-
kungen sind derzeit nicht ersichtlich. 
 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Besondere Anfälligkeit der geplanten 
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Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgas-
emissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben 
gegenüber den Folgen des Klimawandels, 

Vorhaben gegenüber den Folgen des 
Klimawandels sind nicht ersichtlich (an-
sonsten siehe Schutzgut Klima). 
Zusätzliche erheblich negative Auswir-
kungen sind derzeit nicht ersichtlich.  

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. Details der eingesetzten Techniken und 
Stoffe sind beim derzeitigen Stand der 
Planung nur ansatzweise und überschlä-
gig bekannt. Erheblich negative Auswir-
kungen auf die Schutzgüter sind derzeit 
nicht ersichtlich. 

 
Abschließend wird dargelegt, inwieweit bei der Planung den Umweltschutzzielen der Europä-
ischen Union, der Bundes-, der Landes- oder der kommunaler Ebene Rechnung getragen 
wurde:  
 
Umweltziele Berücksichtigung im Zuge der Planung 
Vorgaben der TA Luft und TA Lärm; 
BImSchG; GIRL  
 
(Ziele: u. a. Ermöglichen gesunden 
Wohnens und Arbeitens, Schutz der 
Umwelt) 

Vermeidung erheblicher Emissionen; 
 
 
umfangreiche Berücksichtigung, insbesondere beim Schutzgut 
Mensch 

BNatSchG, NAGBNatSchG,  
FFH-RL  
(Ziele: u. a. Schutz von Naturhaushalt 
und Landschaftsbild; Sicherung des 
Schutzgebietsystems Natura 2000,  
Biotopverbund) 

umfangreiche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen mit 
einer vollständigen Kompensation der zu erwartenden Eingriffe 
in Natur und Landschaft 
 

Wasserhaushaltsgesetzt, Nieder-
sächsisches Wassergesetz 
(Ziele: u. a. Schutz von Grund- und 
Oberflächengewässern; Schutz vor 
Hochwasser)  

unschädliche Ableitung des anfallenden Niederschlagwassers;  
ordnungsgemäße Beseitigung von Abwässern. 

Bundesbodenschutzgesetz 
(Ziele: u. .a. Schutz von Böden mit 
besonderen Wertigkeiten, Vermei-
dung unnötiger Versiegelung) 

Die zulässige Überschreitung der Grundflächenzahl wird ab-
hängig gemacht von ökologischen Bauweisen (wasserdurch-
lässige Bauweisen bei Stellplätzen und sonstigen Pflasterflä-
chen). 

 

2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Nachfolgend werden die Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung sowie zum natur-
schutzrechtlichen Ausgleich von Beeinträchtigungen der Schutzgüter aufgelistet.  

2.3.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Die Gemeinde Gehrde plant die nachfolgenden Maßnahmen zur Vermeidung oder Vermin-
derung erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen. Soweit möglich wird dabei zwischen der 
Bau- und der Betriebsphase unterschieden.  
 
Schutzgut Mensch 
 
Gewerbelärm: 
Gemäß den Empfehlungen des Schallgutachters werden die Gewerbegebiete (GEe1 u. 2) 
zur Vermeidung von erheblichen Störwirkungen in angrenzenden Bereichen bezüglich der 
zulässigen Lärmemissionen so untergliedert bzw. kontingentiert, dass in den relevanten kriti-
schen Immissionsorten in der Umgebung des Plangebietes die nach TA Lärm zulässigen 
Immissionsrichtwerte eingehalten bzw. unterschritten werden.  
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Sofern die im B-Plan textlich festgesetzten Vorgaben eingehalten werden, sind keine erheb-
lichen Auswirkungen durch Gewerbelärm zu erwarten.  
 
Exkurs: Gliederung eines Gewerbegebietes gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO durch 
Lärmkontingentierung 
Mit den Differenzierungen des Gewerbegebietes werden die Möglichkeiten des § 1 BauNVO 
genutzt. Danach können z. B. mehrere Gewerbe- und Industriegebiete einer Gemeinde bau-
gebietsübergreifend im Verhältnis zueinander gegliedert werden nach der Art der zulässigen 
Nutzung sowie nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen 
und Eigenschaften.  
 

„Die ‚allgemeine Zweckbestimmung’ (jeweils im ersten Absatz einer Baugebietesvorschrift 
normiert) der Baugebietsart muss dabei nicht für ein räumlich zusammenhängendes 
‚Baugebiet’ annähernd gleicher Nutzung gewahrt werden, sondern für das ‚Gemeindege-
biet’. Das ist die Summe der in der Gemeinde rechtlich und tatsächlich vorhandenen so-
wie planbaren gewerblichen Baugebiete dieser Art. Die Zusammenschau dieser Flächen 
einer Baugebietsart (...) muss ergeben, dass die ‚allgemeine Zweckbestimmung’ ein-
gehalten ist. 
Mit dem Instrument baugebietsübergreifender Gliederung können gewerbliche Baugebie-
te nicht nur exakt auf die besonderen Bedürfnisse und/oder Eigenschaften der zukünfti-
gen Nutzer ausgerichtet werden, sondern auch verträglich in spezifische Teile der Sied-
lungsstrukturen eingepasst werden.“6 

 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes - BVerwG (zuletzt Urteil vom 
07.12.2017 - 4 CN 7/16) ist die Gliederung eines Gewerbegebietes durch Lärmkontingentie-
rung zulässig sofern folgende 2 Bedingungen erfüllt werden:  
 
1.  Eine Gliederung liegt erst dann vor, wenn das im Plangebiet liegende Gewerbegebiet in 

mindestens 2 Teilflächen mit unterschiedlichen Lärmkontingenten aufgeteilt wird. 
 
2.  Innerhalb des Plangebietes - oder alternativ dazu in einem anderen Gewerbegebiet der 

Gemeinde („Ergänzungsgebiet“) - ist jeder nicht erheblich belästigende Gewerbebetrieb 
nach § 8 BauNVO zulässig. Dies bedeutet, das Gewerbegebiet bzw. der Teilbereich des 
Gewerbegebietes ist nicht mit Lärmkontingenten belegt oder nur mit Lärmkontingenten 
belegt, die jeden nach § 8 BauNVO zulässigen Betrieb ermöglichen.  

 
Die Bedingung Nr. 1 wird erfüllt, da in den geplanten GEe1 und GEe2 insgesamt 2 Teilbe-
reiche mit unterschiedlichen Lärmkontingenten festgesetzt werden: 
 
GEe 1:  tagsüber (6-22 h) 62 dB(A), nachts (22-6 h) 47 dB(A) 
GEe 2:  tagsüber (6-22 h) 66 dB(A), nachts (22-6 h) 51 dB(A) 
 
Das ehemalige Niedersächsische Landesamt für Ökologie (NLÖ) hat zur Berechnung von 
Gewerbelärm folgende gebietstypische flächenbezogene Schallleistungspegel empfohlen7: 
 
 Flächenbezogene Schallleistung 

Tag (06:00 - 22:00 Uhr) in dB(A)/m² 
Flächenbezogene Schallleistung 

Nacht (22:00 - 06:00 Uhr) in dB(A)/m² 
Gebietsnutzung von ... bis von ... bis 
Eingeschränktes Gewerbegebiet GEe 57,5 ... 62,5 42,5 ... 47,5 
Uneingeschränktes Gewerbegebiet GE 62,5 ... 67,5 47,5 ... 52,5 
Eingeschränktes Industriegebiet GIe 67,5 ... 72,5 52,5 ... 57,5 
Uneingeschränktes Industriegebiet GI > 72,5 > 57,5 

 
Daraus wird ersichtlich, dass das GEe2 als ein uneingeschränktes GE im Sinne der aktuel-
len Rechtsprechung des BVerwG einzustufen ist.  

                                                
6 Volker Schwier: „Handbuch der Bebauungsplan-Festsetzungen“, München 2002, Kap. 11,  Pkt. 7.71, S. 386 
7 vgl: Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, Dr. Jürgen Kötter: „Pegel der flächenbezogenen Schallleistung 
und Bauleitplanung“, Hannover, Stand: 7/2000 
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Der Gutachter hat für die innerhalb der im Plan dargestellten Richtungssektoren A-H Zu-
satzkontingente ermittelt. Dadurch ergeben sich insbesondere für das GEe1 zulässige Erhö-
hungen der Lärmkontingente, so dass auch dort auf den überwiegenden Flächen uneinge-
schränkte Gewerbeflächen im Sinne der Rechtsprechung entstehen. 
Insgesamt wird somit auch die 2. Bedingung des BVerwG-Urteils eingehalten.  
 
Grundsätzlich sind bei der Genehmigung gewerblicher Anlagen u. a. auch das Bundesim-
missionsschutzgesetz (BImSchG) und die hierauf basierenden Verordnungen und Verwal-
tungsvorschriften (z. B. TA Lärm) sowie die darin enthaltenden Immissionswerte (Grenzwer-
te, Richtwerte etc.) zu beachten.  
 
Störfallbetriebe 
Betriebe und Anlagen, die einen Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereiches im Sinne 
des § 3 Abs. 5a BImSchG i.V.m. der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung) darstellen, werden 
gemäß § 1 Abs. 5 u. 9 BauNVO im Gewerbegebiet nicht zugelassen.  
 
Erholungsnutzung 
Es erfolgt eine Verminderung der Beeinträchtigungen durch die Neuanlage öffentlicher 
Grünflächen und private Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie 
ergänzende Bindungen für Bepflanzungen (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 
während der Betriebsphase).  
 
Schutzgüter Boden und Fläche 
Die zulässige Grundfläche wird auf eine Grundflächenzahl von 0,6 begrenzt. Es erfolgt dar-
über hinaus eine Beschränkung der zulässigen Überschreitung der Grundflächenzahl (ge-
mäß § 19 Abs. 4 BauNVO für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 BauNVO sowie den baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche) 
auf 30 %. Diese zulässige Überschreitung wird zudem abhängig gemacht von „ökologischen 
Bauweisen“ (wasserdurchlässigen Stellplatz- und Wegebefestigungen). 
Empfohlen wird, dass, soweit möglich und bautechnisch sinnvoll, grundsätzlich wasserdurch-
lässige Bauweisen für Stellplätze etc. vorgesehen werden. Bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche sollten dauerhaft flächendeckend begrünt werden. 
Durch die Vermeidung unnötiger Versiegelungen können Eingriffe in das Schutzgut Boden 
vermindert werden. Durch die vorgesehenen Maßnahmen werden Beiträge zum sparsamen 
und schonenden Umgang mit dem Schutzgut Fläche geleistet, gleichzeitig werden Eingriffe 
in das Schutzgut Boden vermindert (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen während 
der Bau- und Betriebsphasen).  
Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche werden zudem gemindert durch eine kompak-
te Bebauung und eine Minimierung der Straßenverkehrsflächen, bei allerdings gut bebauba-
ren Gewerbegrundstücken und ausreichenden Straßenquerschnitten für die maßgeblichen 
Begegnungsfälle (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen während der Bauphase). 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 9 Abs. 2 NBauO die nicht überbauten 
Flächen der Baugrundstücke Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für ein andere zu-
lässige Nutzung erforderlich sind. In diesem Zusammenhang wird auf den Beschluss des 
OVG Niedersachsen vom 17.01.2023 (Az.: 1 LA 20/22) verwiesen. Danach sind Kies- und 
Schotterflächen unzulässig, sofern sie sich dem Bewuchs nicht in funktioneller und räumlich-
gegenständlicher Hinsicht dienend unterordnen.  
 
Schutzgut Wasser 
Am Westrand des Plangebietes wird ein vorhandener Graben (Grüppe) erhalten, auch da 
hierüber eine westlich angrenzende landwirtschaftliche Nutzfläche mit entwässert wird. 
Zudem erfolgt am West- und Südrand des Plangebietes die Ausweisung von mindestens 
5,0 m breiten Gewässerrand-, Räum- und Unterhaltungsstreifen entlang der angrenzenden 
Gräben.  
Grundsätzlich soll das Oberflächenwasser ohne Abflussverschärfungen schadlos abgeleitet 
werden. Hierfür wird ein bestehendes Regenwasserrückhaltebecken (RRB) nordwestlich des 
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Plangebietes erweitert. Details sind der wasserwirtschaftlichen Stellungnahme zu entneh-
men.8 Diese ist Anlage des Umweltberichts.  
Die wasserrechtlichen Bestimmungen sind grundsätzlich zu beachten, wonach z. B. für die 
gezielte Einleitung von Oberflächenwasser in ein Gewässer und / oder das Grundwasser 
eine Erlaubnis gemäß §§ 8-10 WHG bei der Wasserbehörde einzuholen ist.  
Das anfallende Schmutzwasser kann über die bestehende und die neu geplante Schmutz-
wasserkanalisation der zentralen Kläranlage zugeführt und dort gereinigt werden. Insgesamt 
können erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut während der Betriebsphase damit ver-
mieden werden. 
 
Schutzgut Klima / Luft 
 
Maßnahmen zum allgemeinen Klimaschutz und zur Klimaanpassung: 
Die zunehmenden globalen Klimaveränderungen zeigen sich zunehmend auch in Deutsch-
land spürbar u.a. durch Starkregenereignisse und Dürreperioden mit entsprechenden kon-
kreten Auswirkungen auf die Umweltbelange (u.a. Gefährdungen für Mensch und Tier durch 
Überschwemmungen, Überlastung von Entwässerungssystemenden, Zerstörung von Kultur- 
und Sachgütern, Bodenerosion und -austrocknung, Grundwasserabsenkungen, Trinkwas-
serknappheit etc.).  
 
Ausweisung und Sicherung von Grünflächen (Festsetzung): 
Es erfolgt die Ausweisung privater Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
sowie öffentlicher Grünflächen. Darüber hinaus sollen innerhalb der Grundstücke und der 
Verkehrsflächen Einzelbäume gepflanzt werden. Im Vergleich zu einer Bebauung ergeben 
sich hierdurch u.a. positive Auswirkungen auf das Kleinklima (u.a. Kühlungsfunktion, 
Schattenspende, Frischluftkorridore) und damit ein Beitrag zur Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen während der Bau- und Betriebsphasen. Für die Anpflanzungen sind 
ausschließlich standortgerechte heimische Gehölze Arten entsprechend der Listen in Kapitel 
2.3.2 zu verwenden.  
 
Speicherung von Niederschlagswasser in Zisternen (Festsetzung): 
Zur Minimierung der Klimafolgen wird ferner empfohlen, das von den Dachflächen abflie-
ßende Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln. Das gesammelte Wasser kann zur 
Gartenbewässerung und Brauchwasser genutzt werden. Hiermit können u.a. Kanalsysteme 
entlastet, die Grundwasserneubildung gefördert, die natürliche Leistungsfähigkeit des Bo-
dens erhalten und der Trinkwasserverbrauch gesenkt werden. Gleichzeitig wird ein Beitrag 
zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge geleistet. 
 
Gebäudebezogene Klimaschutzmaßnahmen: 
Zu den bedeutsamsten Klimaschutzzielen gehört die Vermeidung bzw. Verringerung des 
Anteils von Treibhausgasen wie z. B. CO2. Dementsprechend sollte u.a. der Wärme- und 
Strombedarf von Wohngebäuden möglichst aus erneuerbaren Energien, wie z. B. der Son-
nenenergie, stammen. 
 
Dachbegrünung (Festsetzung): 
Dachflächen mit einer Neigung bis 15 Grad sind fachgerecht zu begrünen. Diese Vorgabe 
soll als lokale Klimaschutzmaßnahme dienen, Insbesondere sollen hierdurch die Auswirkun-
gen durch Hitze- und Starkregen gemildert werden. Durch Dachbegrünung wird u.a. Regen-
wasser gespeichert. Dies geht i.d.R. mit einer Kühlung und Luftbefeuchtung der Umgebung 
einher. Gründächer bieten ferner Lebensraum für Pflanzen und Tiere und fördern so auch 
die Biodiversität. Anlagen zur Gewinnung von Wärme oder Strom aus Solarenergie bleiben 
dabei zulässig sofern sie fachgerecht in die Dachbegründung integriert werden (z. B. auf-
geständerte Photovoltaiksysteme etc.). 

                                                
8 Ingenieurbüro Hans Tovar & Partner: „Wasserwirtschaftliche Stellungnahme für den B-Plan Nr. 35 „Gewerbe-
gebiet Im Reetern II“, der Gehrde, 15.12.2020 
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Photovoltaikanlagen auf Dachflächen (Hinweis auf Vorgaben der NBauO): 
Im vorliegenden Plangebiet soll die Nutzung der Solarenergie für die Stromgewinnung (Pho-
tovoltaik) als Beitrag zum Klimaschutz einen wichtigen Anteil leisten.  
Gemäß § 32a der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) sind seit dem 01.01.2023 bei 
der Errichtung von überwiegend gewerblich genutzten Gebäuden, die mindestens eine 
Dachfläche von 50 m² aufweisen, mindestens 50 % der Dachfläche mit Photovoltaikanlagen 
auszustatten. Gleiches gilt ab dem 01.01.2025 auch für Wohngebäude und ab dem 
01.01.2024 für sonstige Gebäude. 
Aufgrund der Vorgaben durch die NBauO wird auf eine textliche Festsetzung zur Photovol-
taik-Pflicht im B-Plan verzichtet. 
 
Die Gemeinde Gehrde ist der Ansicht, dass die vorstehend dargelegten Maßnahmen zum 
allgemeinen Klimaschutz und zur Klimaanpassung dem § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB entspre-
chen. Danach sollen die Bauleitpläne dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klima-
schutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern.  
Zudem wird der § 1 Abs. 6 Nr. 7f beachtet, wonach bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
auch die Belange des Umweltschutzes, insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen sind. 
Ferner wird der § 1a Abs. 5 BauGB voll berücksichtigt. Danach soll den Erfordernissen des 
Klimaschutzes durch Maßnahmen Rechnung getragen werden, die dem Klimawandel ent-
gegenwirken und/oder der Anpassung an den Klimawandel dienen.  
 
Schutzgut Pflanzen und Tiere 
Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Pflanzen und Tieren sind folgende Maßnahmen 
vorgesehen: 
Der Entwässerungsgraben im Westen des Plangebietes wird weitgehend erhalten und als 
Wasserfläche festgesetzt. An der West- und Südgrenze erfolgt ergänzend die Ausweisung 
öffentliche Gewässerrand- und -räumstreifen. Entlang der Nordgrenze wird zudem eine pri-
vate Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern als Eingrünung ausgewiesen.  
 
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte durch Nutzungsänderung, Bebauung, bei 
der Baufeldräumung und bei Pflegearbeiten werden folgende Vorgaben im B-Plan festge-
setzt:  
 
1.  zeitliche Beschränkung bei der Baufeldräumung; 
2.  Verwendung insekten- und fledermausfreundlicher Beleuchtung, insbesondere im 

Straßenseitenraum. 
 
Für die von der Planung betroffenen Vogelarten Feldlerche und Kiebitz werden ferner 
vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) auf einer 
externen Ausgleichsfläche vorgesehen. Hierzu erfolgt eine entsprechende Zuordnungs-
festsetzung im B-Plan. 
Der Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG ist abschließend auf der Umsetzungsebene (bei der 
Realisierung des jeweiligen Bauvorhabens) sicherzustellen (Vermeidung erheblicher Beein-
trächtigungen während der Bau- und Betriebsphase). 
 
Schutzgut Landschaft 
Entlang der Nordgrenze des Plangebietes wird als Eingrünung zur freien Landschaft eine 
private Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ausgewiesen, an der West-
grenze werden Grabenabschnitte erhalten und im Randbereich des Plangebietes werden 
zudem öffentliche Grünflächen als Gewässerrand- und -räumstreifen ausgewiesen.  
Darüber hinaus erfolgt eine Festsetzung, dass je angefangener 500 m² neuer Verkehrsflä-
che und je angefangener 500 m² neuer Baugrundstücke jeweils ein neuer hochstämmiger 
Laubbaum standortheimischer Arten, entsprechend der Liste des Umweltberichtes aus Kapi-
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tel 2.3.2, anzupflanzen ist. Es ergibt sich hierdurch eine gute Ein- und Durchgrünung und 
eine erhebliche Verminderung der Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaftsbild 
(Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen während der Betriebsphase). 
Durch eine angemessene Bauhöhenbeschränkungen und die Steuerung der zulässigen Flä-
chenversiegelung können die zu erwartenden Veränderungen des Landschaftsbildes und 
des Erholungsraumes insgesamt minimiert werden (Vermeidung erheblicher Beeinträchti-
gungen während der Bau- und Betriebsphasen). 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Auf die generelle gesetzliche Melde- und Sicherungspflicht von archäologischen Boden-
funden nach § 14 NDSchG wird in den Planunterlagen ebenfalls hingewiesen. Zudem erfolgt 
ein Hinweis im B-Plan, dass auf vorhandene Versorgungsleitungen Rücksicht zu nehmen ist 
(insbes. Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen während der Bauphase). 
Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter können so voraus-
sichtlich vermieden werden. 

2.3.2 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet 
Der Entwässerungsgraben im Westen des Plangebietes wird teilweise erhalten und als 
Wasserfläche festgesetzt. Entlang der Nordgrenze des Plangebietes wird zudem eine 3,0 m 
breite private Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern als Eingrünung ausge-
wiesen.  
Weiterhin erfolgt eine Festsetzung, dass je angefangener 500 m² neuer Verkehrsfläche und 
je angefangener 500 m² neuer Baugrundstücke jeweils ein neuer hochstämmiger Laubbaum 
standortheimischer Arten, entsprechend der nachfolgenden Liste des Umweltberichtes, an-
zupflanzen ist. Durch die Pflanzbindungen ergeben sich weitere Habitate und Nahrungsstät-
ten für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. 
Die nachfolgende Artenliste gibt eine Auswahl geeigneter Gehölze für die angedachten An-
pflanzungen vor. Sie orientiert sich an den Standorteigenschaften im Gebiet und erfasst im 
wesentlichen die standortgerechten heimischen Gehölzarten sowie einige weitere für diesen 
Standort geeignete Arten. 
 
Bäume  Sträucher  
Acer campestre Feld-Ahorn Cornus mas Kornelkirsche 
Alnus glutinosa Rot-Erle Corylus avellana Hasel 
Acer platanoides Spitz-Ahorn Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 
Betula pendula Sand-Birke Cytisus scoparius Besenginster 
Carpinus betulus Hainbuche Frangula alnus Faulbaum 
Fagus sylvatica  Rot-Buche Ilex aquifolium Stechpalme 
Fraxinus excelsior Gemeine Esche Prunus spinosa Schlehe 
Populus tremula Zitter-Pappel Rosa canina  Hunds-Rose 
Prunuas avium Vogel-Kirsche Salix caprea Sal-Weide 
Quercus robur Stiel-Eiche Salix cinerea  Grau-Weide 
Salix alba Weiß-Weide Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Salix viminalis Korb-Weide Viburnum opulus Gemeinder Schneeball 
Sorbus aucuparia  Eberesche   
Tilia cordata  Winter-Linde   
 
Neben den genannten Landschaftsgehölzen sind auch Obstbäume als geeignet einzustufen, 
sofern Hoch- oder Halbstämme gepflanzt werden. Sowohl aus Sicht des Landschaftsbildes 
als auch aus Sicht des Artenschutzes sind sie den vorgenannten Gehölzen als „standortge-
recht und heimisch“ gleichzusetzen. Dabei sollten alte, robuste, regionale Obstsorten bevor-
zugt verwendet werden. 
 
Prunus avium - Süß-Kirsche Cydonia oblonga - Quitte 
Prunus cerasus - Sauer-Kirsche Pyrus communis - Birne 
Prunus domestica - Pflaume Juglans regia - Walnuß 
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Malus domestica - Apfel    
 

2.3.3 Eingriffs - Ausgleichsbilanzierung  
Ein B-Plan stellt für sich noch keinen Eingriff gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
dar. Er schafft jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen für Eingriffe und hat somit auch 
die planerischen Voraussetzungen zur Umsetzung der Eingriffsregelung (inkl. Ausgleich) zu 
schaffen. In der Planung muss dargestellt werden, inwiefern die Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. Im Rahmen der Bauleitplanung ist zur 
hinreichenden Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft u. a. die Eingriffs-
regelung des § 1 a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 21 Abs. 1 BNatSchG zu 
beachten.  
Die Eingriffsregelung wird im Rahmen der vorliegenden Planung im Zuge der Umwelt-
prüfung berücksichtigt und als gutachtliche landespflegerische Fachbeurteilung in den vor-
liegenden Umweltbericht integriert. Aus den Ergebnissen der landespflegerischen Fachbeur-
teilung werden ggf. entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum 
Ausgleich abgeleitet, die, je nach Abwägung der Kommune (§ 1 Abs. 7 BauGB), planungs-
rechtlich im B-Plan festgesetzt werden können. 
Zur Ermittlung der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft wurde im Plangebiet 
eine Bestandsaufnahme und Bewertung durchgeführt. Diese Eingriffs-Ausgleichsbilan-
zierung erfolgt anhand des Osnabrücker Kompensationsmodells“ (2016).  
Von den Eingriffen des B-Plans Nr. 35 sind mehrere Biotoptypen / Nutzungen betroffen, die 
nach folgenden Kriterien bewertet werden: 
 

- Vielfalt an biotoptypischen Arten  - Alter 
- Vorkommen gefährdeter Arten  - Größe 
- Biotoptypische Ausprägung   - Seltenheit 
- Vegetationsstruktur    - Gefährdung 
- Vernetzungsfunktion   - Bedeutung für das Landschaftsbild 
- besondere Standortbedingungen  - Klimatische Bedeutung 
- Nutzungs- / Pflegeintensität  - Kulturhistorische Bedeutung 
- Regenerationsfähigkeit    
 

Bei der Beurteilung der zu erwartenden Eingriffe wurden neben dem direkten Plangebiet 
auch die umliegenden Bereiche mit erfasst (vgl. Kap. 2.1 Basisszenario). Dabei ergaben die 
Voruntersuchungen, dass die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung auf das eigentliche 
Plangebiet beschränkt werden kann. Erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
oder des Landschaftsbildes von Flächen außerhalb des Geltungsbereiches sind derzeit nicht 
zu erwarten. 
 
Ermittlung des Eingriffsflächenwertes 
Die Bestimmung der verschiedenen Flächenanteile erfolgte auf Basis von Messungen im 
Gelände und anhand der digitalen Flurkarte (ALK).  
 
Biotoptyp Flächengröße Wertfaktor Werteinheiten 
Sandacker (AS) 23.855 m² 1,0 23.855 WE 
Nährstoffreicher Graben (FGR): temporär Wasser führende 
Grüppe 

915 m² 1,5 1.373 WE 

Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumar-
ten (HSE): gem. B-Plan Nr. 30 Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern, Breite 3,0 m  

12 m² 1,3 16 WE 

Gewerbegebiet (OGG): gem. B-Plan Nr. 30,  
Versiegelungsgrad ca. 60 % von 273 m²  

164 m² 0 0 WE 

Gewerbegebiet (OGG): gem. B-Plan Nr.30 sonstige Außen-
anlagen, zulässige Überschreitung der Grundflächenzahl 
um 30 % mit wasserdurchlässigen Bauweisen  

49 m² im Mittel 
0,3 

15 WE 

Gewerbegebiet (OGG): gem. B-Plan Nr. 30, sonstige Au-
ßenanlagen  

60 m² im Mittel 
1,0 

60 WE 

Gesamtgröße 25.055 m² Eingriffsflä-
chenwert 

25.319 WE 
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Das Plangebiet besitzt einen Eingriffsflächenwert von 25.319 WE nach dem Osnabrücker 
Kompensationsmodell. 
 
Ermittlung des Kompensationsbedarfs 
Nachfolgend wird zunächst der Biotoprestwert bzw. der Neuanlagenwert des geplanten 
Baugebietes ermittelt und dann vom Eingriffsflächenwert abgezogen.  
 
Biotoptyp Flächengröße Wertfaktor Werteinheiten 
Gewerbegebiet (GI):  
zul. Grundfläche GRZ 0,6 x 21.741 m² 

13.045 m² 0 0 WE 

Gewerbegebiet (GI): 
sonstige Außenanlagen, zulässige Überschreitung der 
Grundflächenzahl um 30 % mit wasserdurchlässigen Bau-
weisen  

3.914 m² im Mittel 
0,3 

1.174 WE 

Gewerbegebiet (GI): 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, 
Breite 3,0 m - privat 

466 m² 1,3 606 WE 

Gewerbegebiet (GI): 
sonstige Außenanlagen  

4.316 m² im Mittel 
1,0 

4.316 WE 

Straßenverkehrsflächen 1.769 m² 0 0 WE 
Öffentliche Grünfläche - Gewässerrand-, Räum- und Unter-
haltungsstreifen: Breite 5,0 m 

973 m² 1,0 973 WE 

Wasserflächen:  
Grabenerhalt mit 15 %igem Wertverlust) 

242 m² 1,3 315 WE 

Öffentliche Grünfläche: Zweckbestimmung Parkanlage 330 m² 1,0 330 WE 
Gesamtgröße 25.055 m² Neuanla-

genwert 
7.714 WE 

 
Bilanz: Eingriffsflächenwert 25.319 WE 
 Neuanlagenwert - 7.714 WE 
 Defizit 17.605 WE 
 
Im Rahmen der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hat die Kommune über die 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung zu entscheiden. Die Gemeinde Gehrde plant im 
vorliegenden Fall eine vollständige Kompensation der zu erwartenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft. Da ein kompletter Ausgleich des Eingriffs im Plangebiet nicht möglich ist, soll 
die Kompensation des Defizits von 17.605 Werteinheiten auf externen Ausgleichsflächen 
der Gemeinde vorgenommen werden (Ausgleich für erhebliche Beeinträchtigungen aus Bau- 
und Betriebsphasen).  

2.3.4 Schutzgutspezifische Beurteilung des Kompensationsbedarfs  
Ergänzend zur Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung nach dem Osnabrücker Kompensations-
modell (2016) erfolgt eine Prüfung, inwieweit die nach dem Osnabrücker Modell ermittelten 
Kompensationsmaßnahmen zusammen mit den vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung 
und zur Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen sowie mit sonstigen vorgesehenen 
Maßnahmen (z. B. CEF-Maßnahmen, Schallschutzmaßnahmen etc.) ausreichend sind zur 
angemessenen Berücksichtigung oder Kompensation aller erheblichen und sehr erheblichen 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter oder ob ein gesonderter Abwägungs- oder sonstiger 
Handlungsbedarf besteht. 
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Schutzgut Umweltauswirkungen Erheblich-

keit 
Vorgesehene Vermeidungs und 
Minimierungsmaßnahmen sowie 
Kompensationsmaßnahmen ge-

mäß Osnabrücker Modell 

Zusätzlicher 
Kompensations-
oder Handlungs-

bedarf 
Mensch Umweltauswirkungen im 

Zuge der Bauphase 
• Keine erheblichen Auswirkungen! - 

     
 Umweltauswirkungen im 

Zuge der Betriebsphase 
   

 o Auswirkungen durch 
Gewerbelärm 

•• Die vom Lärmgutachter zur Vermei-
dung erheblicher Auswirkungen 
empfohlenen Emissionskontingente 
für die GEe1u.2 werden in die textli-
chen Festsetzungen des B-Plans 
übernommen.  
Grundsätzlich sind bei der Geneh-
migung gewerblicher Anlagen u. a. 
auch das Bundesimmissionsschutz-
gesetz (BImSchG) und die hierauf 
basierenden Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften (z. B. TA 
Lärm) sowie die darin enthaltenden 
Immissionswerte (Grenzwerte, 
Richtwerte etc.) zu beachten. 

nicht erforderlich 

 o Störfallgefahren •• Betriebe und Anlagen, die einen 
Betriebsbereich oder Teil eines Be-
triebsbereiches im Sinne des § 3 
Abs. 5a BImSchG i.V.m. der 12. 
BImSchV (Störfall-Verordnung) dar-
stellen, werden gemäß § 1 Abs. 5 u. 
9 BauNVO im Gewerbegebiet nicht 
zugelassen.  

nicht erforderlich 

Boden Umweltauswirkungen im 
Zuge der Bauphase 

   

 o Veränderung und 
Beeinträchtigung von 
Bodenfunktionen 
durch Bodenbewe-
gung (Abtrag, Auf-
trag, Verdichtung, 
Durchmischung), Ein-
träge anderer Boden-
bestandteile und 
Entwässerung etc. 

•• Bindung der zulässigen Überschrei-
tung der GRZ an „ökologische“ Bau-
weisen; 
vollständige Kompensation durch 
Ausgleichsmaßnahmen. 
 

nicht erforderlich 

 o Verlust der Boden-
funktion als Standort 
und Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere 
durch Versiegelung 

•• Die zulässige Grundfläche wird auf 
eine Grundflächenzahl von 0,6 be-
grenzt. Zudem wird die zulässige 
Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 
BauNVO auf 30 % begrenzt und von 
ökologischen (wasserdurchlässigen) 
Bauweisen abhängig gemacht wer-
den; vollständige Kompensation 
durch Ausgleichsmaßnahmen. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass gemäß § 9 Abs. 2 NBauO die 
nicht überbauten Flächen der Bau-
grundstücke Grünflächen sein müs-
sen, soweit sie nicht für ein andere 
zulässige Nutzung erforderlich sind.  

nicht erforderlich 

 Umweltauswirkungen im 
Zuge der Betriebsphase 

• Keine erheblichen Auswirkungen! - 

     
Fläche Umweltauswirkungen im 

Zuge der Bauphase 
   

 o Inanspruchnahme 
bislang unbebauter 

•• Kompakte Bebauung und eine Mini-
mierung der Straßenverkehrs-

nicht erforderlich 
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Flächen flächen, bei allerdings gut bebau-
baren Gewerbegrundstücken und 
ausreichenden Straßenquerschnitten 
für die maßgeblichen Begegnungs-
fälle (Vermeidung erheblicher Beein-
trächtigungen während der Baupha-
se); vollständige Kompensation 
durch Ausgleichsmaßnahmen. 

 o Verlust landwirt-
schaftlicher Nutz-
flächen  

•• siehe oben  nicht erforderlich 
 

 Umweltauswirkungen im 
Zuge der Betriebsphase 

   

 o Schaffung von Raum 
für gewerbliche Nut-
zungen entsprechend 
aktueller Bedürfnisse 
/ Nachfragen in der 
Gemeinde Gehrde 
und ihrer Betriebe, 
verbunden mit erheb-
licher Bodenwertstei-
gerung 

•• 
(positiv) 

Positive Wirkung auf das Schutzgut; 
kein Handlungsbedarf. 

nicht erforderlich 
 

Wasser Umweltauswirkungen im 
Zuge der Bauphase  

   

 o Verlust von Graben-
abschnitten durch 
Verfüllung oder Ver-
rohrung 

•• Der überwiegende Teil des Entwäs-
serungsgrabens im Westen des 
Plangebietes wird erhalten und als 
Fläche für die Wasserwirtschaft 
ausgewiesen; 
vollständige Kompensation durch 
externe Ausgleichsmaßnahmen 

nicht erforderlich 

 Umweltauswirkungen im 
Zuge der Betriebsphase 

   

 o Belastung des Vorflu-
ters durch Beschleu-
nigung des Wasser-
abflusses und geän-
derte Geschiebefüh-
rung 

•• Nachweis der unschädlichen Ablei-
tung des anfallenden Oberflächen-
wassers in einem Hydraulischen 
Nachweis;  
die wasserrechtlichen Bestimmun-
gen (WHG, NWG) sollen grundsätz-
lich beachtet werden.  
Das anfallende Schmutzwasser kann 
der zentralen Kläranlage zugeführt 
und dort gereinigt werden. 

nicht erforderlich 

Luft und 
Klima 

Umweltauswirkungen im 
Zuge der Bauphase 

   

 o Veränderung des 
örtlichen Kleinklimas 
durch Überbauung 
und Bodenver-
siegelung  

•• Verminderung der Beeinträchtigung 
durch Ausweisung von öffentlichen 
Grünflächen und privaten Flächen 
zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern; vollständige Kompensa-
tion durch externe Ausgleichsmaß-
nahmen. 
Für Dächer mit einer Neigung bis 15 
Grad wird eine Dachbegrünung 
vorgeschrieben. 
Zur Minimierung von Auswirkungen 
durch Starkregenereignisse und 
durch Trockenheitsperioden wird 
vorgeschrieben, dass von den Dach-
flächen abfließende Niederschlags-
wasser in Zisternen zu sammeln. 
Ferner wird darauf hingewiesen, 
dass gemäß § 32a NBauO mindes-
tens 50 % der nutzbaren Dachflä-
chen mit Photovoltaikmodulen aus-
zustatten sind. 
 

nicht erforderlich 
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 Umweltauswirkungen im 
Zuge der Betriebsphase 

   

 o Veränderung des 
örtlichen Kleinklimas 
durch Bebauung und 
Bodenversiegelung  

•• siehe oben nicht erforderlich 

Pflanzen 
und Tiere 

Umweltauswirkungen im 
Zuge der Bauphase 

   

 o Verlust von 
Lebensräumen und 
Lebensraumpotenzial
en für Pflanzen und 
Tiere 

•• Zur Vermeidung von Beeinträchti-
gungen wird der Entwässerungsgra-
ben im Westen des Plangebietes 
teilweise zur Erhaltung festgesetzt. 
An der West- und Südgrenze erfolgt 
die Ausweisung von öffentlichen 
Grünflächen und entlang der Nord-
grenze einer privaten Fläche zum 
Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern. Durch zusätzliche Baum-
pflanzungen innerhalb des Bauge-
bietes können weitere Beeinträchti-
gungen reduziert und tlw. ausgegli-
chen werden; vollständige Kompen-
sation durch externe Ausgleichs-
maßnahmen.   

nicht erforderlich 

 o Nachhaltige 
Veränderung der 
Standortbedingungen 

•• vollständige Kompensation durch 
Ausgleichsmaßnahmen 

nicht erforderlich 

 o Verletzung oder Tö-
tung geschützter 
Tierarten 

•• Zur Vermeidung erheblicher Beein-
trächtigungen von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten geschützter Tierar-
ten soll die Baufeldräumung aus-
schließlich in der Zeit vom 01.08. bis 
zum 28.02. erfolgen.  

nicht erforderlich 

 o Beeinträchtigung von 
Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten ge-
schützter Tierarten 
(insbesondere von je 
einem Brutrevier des 
Kiebitz und der Feld-
lerche) 

•• Zur Vermeidung erheblicher Beein-
trächtigungen von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten geschützter Tierar-
ten soll die Baufeldräumung aus-
schließlich in der Zeit vom 01.08. bis 
zum 28.02. erfolgen. Zudem werden 
insgesamt 1,0 ha Extensivgrünland 
als CEF-Maßnahme für Kiebitz und 
Feldlerche angelegt; vollständige 
Kompensation durch Ausgleichs-
maßnahmen. 

nicht erforderlich 

 o Verschiebung des 
Artenspektrums 
durch geänderte 
Nutzung 

•• Es erfolgt die Anlage von Gehölz-
strukturen und die Erhaltung eines 
Grabenabschnittes. Durch Ein- und 
Durchgrünung des Baugebietes 
können weitere Beeinträchtigungen 
reduziert und tlw. ausgeglichen wer-
den; vollständige Kompensation 
durch externe Ausgleichsmaßnah-
men. 

nicht erforderlich 

 Umweltauswirkungen im 
Zuge der Betriebsphase 

   

 o Verschiebung des 
Artenspektrums 
durch geänderte 
Nutzung 

•• siehe oben nicht erforderlich 

 o Beeinträchtigung von 
Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten ge-
schützter Tierarten 
(insbesondere von je 
einem Brutrevier des 
Kiebitz und der Feld-
lerche) 

 

•• siehe oben nicht erforderlich 
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Land-
schaft 

Umweltauswirkungen im 
Zuge der Bauphase 

   

 o Neustrukturierung 
des Orts- und 
Landschaftsbildes 

•• Es erfolgt u. a. eine Neuanlage von 
Gehölzstrukturen, die Ausweisung 
öffentlicher Grünflächen sowie der 
Erhalt von Grabenabschnitten; voll-
ständige Kompensation durch exter-
ne Ausgleichsmaßnahmen. 

nicht erforderlich 

 Umweltauswirkungen im 
Zuge der Betriebsphase 

   

 o Neustrukturierung 
des Orts- und 
Landschaftsbildes 

•• siehe oben nicht erforderlich 

Gesamtbeurteilung: Kein weitergehender Kompensations- oder Handlungsbedarf 
 

Bewertung: ••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • wenig erheblich/ - nicht erheblich 
 
Durch die geplanten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen können die zu erwartenden 
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter sowohl während der Bauphase als auch für 
die Betriebsphase ausreichend abgeschwächt und insgesamt ausgeglichen werden. Es 
verbleiben beim derzeitigen Stand keine erheblichen Beeinträchtigungen für die betroffenen 
Schutzgüter, ein weitergehender Kompensations- oder Handlungsbedarf ist derzeit nicht 
ersichtlich.  

2.3.5 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes  
Im Rahmen der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hat die Kommune über die natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung zu entscheiden. Die Gemeinde Gehrde plant eine voll-
ständige Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft. Da ein Ausgleich des Eingrif-
fes innerhalb Plangebiet nicht möglich ist, soll die Kompensation des Defizits von 17.605 
Werteinheiten auf den nachfolgend dargestellten Ausgleichsflächen vorgenommen werden.  
 
Die Maßnahmen erfolgen auf den folgenden beiden Flurstücken: 
 

Flurstück Flur Gemarkung Größe derzeitige Nutzung 
57/1 10 Gehrde 8.088 m²  Artenarmes Intensivgrünland (Grasacker) 
58 10  Gehrde 8.990 m² Artenarmes Intensivgrünland (Grasacker) 

 

 

 

0 250 500 750 1000 1250 m Maßstab 1:25.000 
         

 

Übersichtskarte: Lage der Kompensationsflächen Flst. 57/1 und 58, Flur 10, Gemarkung Gehrde 
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Auf den Ausgleichsflächen sollen auch die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) für die Brutvogelarten Kiebitz und Feldlerche durchgeführt werden. Für 
diese beiden Arten sind zusammen rund 1,0 ha geeigneter Fläche als Lebensraum herzu-
richten.  
 
Bestand 
Es handelt sich um sehr artenarme Grünlandflächen feuchterer Standorte (GIF) in der groß-
flächig offenen Niederungslandschaft der Hase. Randlich wachsen Einzelgehölze und eine 
Feldhecke. Im Umfeld bestehen insbesondere Sand- und Lehmäcker sowie Intensivgrün-
land. Östlich der Maßnahmenflächen liegt zudem ein Wohnhaus des Außenbereichs mit 
sehr großem Gartenbereich. Ansonsten ist das Umfeld sehr dünn besiedelt und insgesamt 
sehr störungsarm. Die Standorte sind deutlich grundwasserbeeinflusst und besitzen sandi-
ge-anlehmige Böden. Die Vegetation ist artenarm und geprägt von Gräsern der Grünland-
einsaaten des Wirtschaftsgrünlands und weist kaum zweikeimblättrige Kräuter auf.  
In Vorabstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Osnabrück vom 
November 2022 wurde die grundsätzliche Eignung der Fläche für die angedachten CEF-
Maßnahmen für Kiebitz und Feldlerche festgestellt. Der zentrale Bereich mit rund 60 m Ab-
stand zu den umliegenden Gehölzbeständen bietet bei Extensivierung der Grünlandnutzung 
gut geeignete Lebensraumpotenziale für beide Arten. Zur Aufwertung der Flächen und zur 
Erhöhung der Strukturvielfalt ist zudem auf jedem der beiden Flurstücke eine Blänke (tem-
porär Wasser führender Wiesentümpel) anzulegen. In Abstimmung mit den Eigentümern der 
angrenzenden Grundstücke (insbesondere Gräben) könnten zudem randliche Einzelgehölze 
und Hecken periodisch auf den Stock gesetzt werden, um den Offenlandcharakter zu erhö-
hen und Ansitzwarten von Greif- und Rabenvögeln zu minimieren. 
 
Hinweise zu den CEF-Maßnahmen  
Als CEF-Maßnahmen für die offenlandbewohnende Vogelarten Kiebitz und Feldlerche mit je 
einem Brutpaar sind mindestens 1,0 ha geeigneter Maßnahmenfläche als Extensivgrünland 
mit Anlage von Blänken herzurichten und auf die Zielarten ausgerichtet extensiv zu bewirt-
schaften. 
Neben der naturschutzrechtlichen Kompensation der 17.605 Werteinheiten aus der Ein-
griffsregelung sollen daher auf der Ausgleichsfläche auch die artenschutzrechtlichen Aus-
gleichsmaßnahmen für diese Offenland bewohnende Vogelarten (Kiebitz und Feldlerche) 
durchgeführt werden. Die ökologischen Aufwertungen der CEF-Maßnahme können dabei 
auch als naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche der Eingriffsregelung fungieren. 
Die Eignung der vorgesehenen Ausgleichsfläche wurde im Vorfeld mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmt. Dabei wurde festgestellt dass für die CEF-Maßnahme nur die 
zentrale Fläche im Norden und Nordwesten des Flurstücks geeignet ist, während die Rand-
bereiche von rund 60 m Breite im Westen und Osten durch die randlich sich anschließenden 
Gehölzbestände nicht als geeignete Lebensräume für offenlandbewohnende Vogelarten 
infrage kommen.  
 
Schutz-, Pflege und Entwicklungsmaßnahmen 
Die Ausgleichsfläche ist als Lebensraum für Offenland bewohnende Vogelarten zu optimie-
ren. Zur Erreichung dieser Zielvorstellung sind die bisher artenarmen Grünlandfläche durch 
eine Nachsaat mit Kräutern oder durch eine komplette Neuansaat mit grundsätzlich autoch-
thonem Saatgut („Regiosaatgut“ entsprechender Standorte) aufzuwerten. Die Flächen sind 
als Extensivgrünland anzulegen und dauerhaft extensiv zu nutzen. Anfallendes Mähgut ist 
abzufahren. Darüber hinaus ist je Flurstück die Anlage von mindestens einer 500 m² großen 
Blänke (temporär Wasser führender Wiesentümpel) erforderlich.  
Abhängig von der Verfügbarkeit geeigneter Weidetiere sollte die Grünlandfläche idealer 
Weise als Weide oder Mähweide genutzt werden. Eine Beweidung würde die Ansiedlung 
des Kiebitzes und damit den Erfolg der Maßnahme erheblich erhöhen. 
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Kürzel Maßnahmenbeschreibung und Nutzungsauflagen 
GMF • Dauerhafte Nutzung als Extensivgrünland;  

• Einsaat mit Standort angepasstem Regiosaatgut (z. B. Feuchtwiese der Firma Saaten 
Zeller); 

• extensive Grünlandnutzung durch 2 malige Mahd pro Jahr ab dem 15.06. oder Bewei-
dung bis 1,0 GVE / ha; 

• nach der Brutzeit (ab dem 16.07) ist eine höhere Weidetierdichte zulässig; 
• während der Brutzeit (bis 15.07.) ist ausschließlich eine Beweidung mit älteren Rindern 

oder Mutterkühen zulässig, dabei sollten Extensivrassen bevorzugt werden. Eine Bewei-
dung mit Schafen oder Pferden ist erst nach der Brutzeit zulässig.  

• Die Fläche muss grundsätzlich kurzrasig in den Winter gehen, d. h. ggf. ist im Herbst ein 
entsprechender Pflegeschnitt durchzuführen; 

• keine Neuanlage von Gräben oder Drainagen;  
• kein Grünlandumbruch;  
• keine Schlitz- oder Nachsaat etc.; 
• keine Mahd, Bodenbearbeitung, Walzen oder Schleppen vom 15.03. bis 15.06.; 
• anfallendes Mähgut ist abzufahren; 
• kein Herbizid- und Pestizideinsatz, ausgenommen die Beseitigung von Problempflanzen 

im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde. 
• Eine Düngung ist nur im Einvernehmen mit der UNB zulässig und dann auch nur mit 

maximal 10 t Festmist pro Hektar und Jahr im Spätsommer und nur nach ausdrücklich 
erteiltem Einvernehmen seitens die Untere Naturschutzbehörde. 

STG • Zur Verbesserung der Biotopvielfalt ist innerhalb der Extensivgrünlandflächen auf jedem 
der beiden Flurstücke mindestens ein 0,3 bis 0,6 m tiefer, wechselnasser Wiesentümpel 
(Blänke) anzulegen. Alternativ wären auch zwei flächengleiche Grabenaufweitung mög-
lich, sofern entsprechende Vereinbarungen mit den Eigentümern der randlich angren-
zenden Grabenflurstücke getroffen werden.  

• Die Blänken sind in mindestens 70 m Abstand zu randlichen Bäumen, entsprechen der 
Darstellung im Maßnahmenplan anzulegen. Dabei ist ein mindestens 5 m breiter Ab-
stand zur nächsten Grabenoberkante für die erforderlichen Maßnahmen der Gewässer-
unterhaltung einzuhalten;  

• Größe jeweils mindestens 500 m²;  
• der anfallende Bodenaushub ist abzufahren; 
• kein Auftrag von Oberboden; 
• Ansaat mit geeigneter Regiosaat (z. B. Mischung Uferstaudenflur der Fa. Saaten Zeller). 
• Die Blänken sind an die angrenzenden Grünlandflächen mit flache Uferböschungen (Nei-

gungen von 1:5 bis 1:10) auszumodellieren und einmal jährlich mit auszumähen; 
• anfallendes Mähgut ist abzufahren. 

 

Die Umsetzung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfolgt in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Osnabrück. Im Einvernehmen mit der 
Unteren Naturschutzbehörde sind Änderungen der Maßnahmenplanung möglich, um ggf. 
flexibel auf Wetterereignisse oder ungewünschte Gebietsentwicklungen reagieren zu 
können. Da es sich im artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen handelt, sind die 
Maßnahmen vor Baubeginn umzusetzen!  
 
Ermittlung der Aufwertungspotenziale  
 

Flurstück Flur Größe 
[m²] 

Bestand Ausgangswert 
[WE/m²] 

Zielwert 
[WE/m²] 

Aufwertungs-
faktor [WE/m²] 

Aufwertung 
[WE] 

57/1 10 8.088  GIF 1,2 2,4 1,2 9.706 
58 10  8.990 GIF 1,2 2,4 1,2 10.788 

Summe  17.078     20.494 
 
Die bisherigen artenarmen Grünlandflächen feuchterer Standorte (GIF) sind als weniger 
empfindliche Lebensräume einzustufen mit einem durchschnittlichen Ausgangswert von 1,2 
WE/m². Durch die vorgesehenen Maßnahmen lässt sich eine Aufwertung um im Mittel 1,2 
WE/m² auf einen Ziel-Wert von 2,4 WE/m² erzielen, so dass sich eine Aufwertung um insge-
samt 20.494 Werteinheiten nach dem Osnabrücker Kompensationsmodell (2016) ergibt. 
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Maßnahmenplan der Kompensationsflächen Flst. 57/1 und 58, Flur 10, Gemarkung Gehrde 
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Die nachfolgende Übersicht listet die auf den Flst. 57/1 und 58, Flur 10, Gemarkung Gehrde 
kompensierten Planungen auf.  
 

 
 
 

Planung 

 verwendete (BP) 
bzw. noch vor- 

zuhaltende (FNP) 
Werteinheiten 

 
 

Kompensations-
bedarf 

Kompensationsflächen Flst. 57/1 und 58, Flur 10, Gemarkung Gehrde: Aufwertung   20.494 WE 
BP 35 Gem. Gehrde „Gewerbegebiet Im Reetern II“    - 17.605 WE 
verbleibende frei verfügbare Werteinheiten für Kompensation von Eingriffen   2.889 WE 
 
Für die Kompensation von weiteren Eingriffen stehen der Gemeinde Gehrde durch die Maß-
nahmen auf den Flurstücken 57/1 und 58, Flur 10, Gemarkung Gehrde demnach noch 2.889 
Werteinheiten zur Verfügung. Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen ermöglichen eine 
vollständige Kompensation der durch den B-Plan Nr. 35 vorbereiteten Eingriffe in Natur und 
Landschaft. 
Die Fläche befindet sich im Privateigentum. Eine Übernahme in den Grundbesitz der Ge-
meinde (Kauf oder Flächentausch) ist nicht vorgesehen. Die dauerhafte Sicherung der Aus-
gleichsfläche und -maßnahmen soll durch einen Städtebaulichen Vertrag mit dem Eigentü-
mer sowie ergänzende grundbuchliche Sicherung erfolgen. Die vertraglichen Vereinbarun-
gen sollen dabei rechtzeitig vor Satzungsbeschluss geschlossen werden. 

2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten / Planungsvarianten 
Bei der vorliegenden Planung erfolgte eine Prüfung der in Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des 
Bauleitplans berücksichtigt wurden.  
 
Standort und Geltungsbereich 
Das Plangebiet ist an zwei Seiten von Gewerbegebieten umgeben und wird derzeit 
überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt. Der Standort ist gut zu erschließen und 
besitzt insgesamt nur ein vergleichsweise geringes Konfliktpotenzial mit den Umwelt-
schutzgütern.  
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bersenbrück ist der Bereich 
bereits als gewerbliche Baufläche dargestellt. 
In Gehrde bestehen derzeit keine gleichwertigen oder besser geeigneten Alternativen zu 
diesem Gewerbestandort. Die Planung ermöglich eine moderate Arrondierung des Gewerbe-
standortes nördlich der B 214 und dient der kurz- und mittelfristigen Bereitstellung von 
dringend benötigten Gewerbegrundstücken. 
 
Planinhalt  
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurden verschiedene städtebauliche Varianten ge-
prüft, die insbesondere in der Größe des Geltungsbereichs, der verkehrlichen Erschließung 
sowie in der Grünkonzeption variierten.  
Unter anderem durch eine Vergrößerung eines nahegelegenen naturnahen Regenwasser-
rückhaltebeckens sollen die Belange des Hochwasserschutzes angemessen berücksichtigt 
werden.  
In der Abwägung der Varianten wurde eine Lösung erarbeitet, die eine gute Ein- und Durch-
grünung sowie einen teilweisen Erhalt wertgebender Landschaftselemente berücksichtigt. Im 
Interesse einer wirtschaftlichen Erschließung und guten baulichen Ausnutzung wird eine 
weitgehend externe Kompensation vorgesehen. In der derzeitigen Vorzugsvariante wurde 
eine Lösung erarbeitet, die eine verkehrliche Verbindung über die Straße „Im Reetern“ er-
möglicht. Über eine öffentliche Grünfläche könnte im Bedarfsfall auch eine Erschließung und 
verkehrliche Anbindung nördlich liegender Grundstücke ermöglicht werden. 
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Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl: 
• Der Bereich bietet die Möglichkeit, die bestehenden Gewerbegebiete an der B 214 zu 

ergänzen. 
• Das Areal kann sehr gut über die bestehenden Verkehrsflächen erschlossen und an 

das überregionale Verkehrsnetz (B 214 und BAB 1) angebunden werden. 
• Für das Areal bestehen keine entgegenstehenden raumordnerischen Vorrang-

funktionen oder naturschutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen. 
• Durch einen angemessenen Grünflächenanteil können neben einem attraktiven Orts- 

und Landschaftsbild auch positive ökologische und kleinklimatische Funktionen 
gefördert werden.  

• Das Gebiet ist hinsichtlich der zu beachtenden Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Ziffer 7 
BauGB und des zu berücksichtigenden Konfliktpotentials als Bereich einzustufen, der 
die gewünschte bauleitplanerische Entwicklung zulassen würde. Potentielle Konflikte 
zwischen Umweltbelangen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB) und der geplanten 
Baugebietsnutzung können vermieden bzw. bewältigt werden. 

• Im Interesse einer wirtschaftlichen Erschließung und guten baulichen Ausnutzung wird 
die überwiegend externe Kompensation bevorzugt. 

• Die Flächen stehen für die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung zur Verfügung. 

2.5 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 
Nummer 7 Buchstabe j BauGB 

Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j BauGB betreffen mögliche Vorhaben 
innerhalb des B-Plans, die für schwere Unfälle oder Katastrophen anfällig sind 
(insbesondere Störfall-Betriebe in Sinne der Störfall-Verordnung - 12. BImSchV).  
Im Umfeld des Plangebietes sind derzeit keine Störfall-Betriebe bekannt.  
Im Gewerbegebiet sollen Anlagen, die einen Betriebsbereich oder Teil eines Betriebs-
bereiches im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG i.V.m. der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung) 
darstellen nicht zugelassen werden. Die vorgenannten Betriebe und Anlagen können gemäß 
§ 31 Abs. 1 BauGB als Ausnahme zugelassen werden, sofern gutachterlich im Rahmen 
einer Einzelfallprüfung nachgewiesen werden kann, dass angemessene Abstände 
(Sicherheitsabstände) zu den relevanten Umweltschutzgütern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstaben 
a bis d und i BauGB sowie § 3 Abs. 5d BImSchG), auch unter Einbeziehung u.a. von 
baulichen und technischen Schutzmaßnahmen sowie Notfallkonzepten, zwingend einge-
halten werden können. 
Mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstaben a bis d und i BauGB ist daher nicht zu rechnen. 

3 Zusätzliche Angaben 
Als zusätzliche Angaben werden noch Hinweise gegeben zum technischen Verfahren der 
Umweltprüfung, zum geplanten Monitoring bzgl. der Umweltauswirkungen sowie eine Refe-
renzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen 
herangezogen wurden. Abschließend erfolgt eine allgemein verständliche Zusammenfas-
sung. 

3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 
Besondere Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
Gleichwohl beruhen viele weitergehende Angaben, wie z. B. die Beeinträchtigung 
lokalklimatischer Verhältnisse durch die Bebauung, auf grundsätzlichen und allgemeinen 
Annahmen. So können einzelne Auswirkungen hinsichtlich ihrer Reichweite oder Intensität 
heute nicht eindeutig beschrieben werden, da detaillierte Messmethoden noch nicht ent-
wickelt wurden. Ansonsten werden im Rahmen der Umweltprüfung, grundsätzlich und soweit 
vorhanden, technische Verfahren angewendet, die den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen.  
Die Berechnung, Prognose und Beurteilung der Lärmemissionen basieren u.a. auf der DIN 
18005 (Schallschutz im Städtebau, Teil 1 sowie Beiblatt 1), der sechzehnten Verordnung zur 
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Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) sowie den Richtlinien 
für den Lärmschutz an Straßen (RLS 90).  
Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde u. a. eine 
landespflegerische Fachbeurteilung zur Eingriffsregelung in den Umweltbericht integriert, die 
fachlich auf den Landschaftsrahmenplan sowie auf eine flächendeckende Biotoptypen-
kartierung zurückgreift und in der Eingriffsbilanzierung auf dem Kompensationsmodell des 
Landkreises Osnabrück beruht.  
Ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Bio-Consult, 21.01.2019) ist im Zuge der B-
Planaufstellung erarbeitet worden. Die sich daraus ergebenden Erkenntnisse wurden im 
Rahmen der Planung berücksichtigt.  
Zum Nachweis der unschädlichen Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers wurde 
zum B-Plan Nr. 35 eine Wasserwirtschaftliche Stellungnahme erstellt (Ing.-Büro Hans Tovar 
& Partner, 15.12.2020).  

3.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (Monitoring) 
Die Überprüfung der korrekten Umsetzung der CEF- und Ausgleichsmaßnahmen erfolgt in 
der Regel mindestens einmal jährlich durch die Gemeinde Gehrde, ggf. in Zusammenarbeit 
mit der Samtgemeinde Bersenbrück und bei Bedarf in enger Abstimmung mit dem Landkreis 
Osnabrück.  
Die Überprüfung der Annahmen zur Belastung der Umwelt durch Verkehrs-, Geruchs- und 
Gewerbeimmissionen erfolgt auf der Grundlage der geltenden Prüfmethoden durch erneute 
Berechnungen, Beurteilungen oder Messungen ein Jahr nach Inkrafttreten des B-Plans und 
danach alle weitere 3 Jahre. 

3.3 Referenzliste der Quellen 
• § 14 NDSchG (Melde- und Sicherungspflicht von archäologischen Bodenfunden); 
• BImSchG, 16. BImSchV, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90); 
• DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau); DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau); 
• Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen, Neubekanntmachung (2017) 
• Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osnabrück (2004); 
• Landschaftsrahmenplan Landkreis Osnabrück (1993); 
• Flächennutzungsplan Samtgemeinde Bersenbrück; 
• Landkreis Osnabrück (2016): Osnabrücker Kompensationsmodell, Arbeitshilfe zur Vorbereitung 

und Umsetzung der Eingriffsregelung; 
• Drachenfels, O. v. (2021): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer 

Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang I 
der FFH-Richtlinie, Stand März 2021, Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, 
Heft A/4, S. 1 – 336, Hannover; 

• Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Interaktive Umweltkarten 
(https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/); 

• Geodatenzentrum Hannover, Bodenbewertungen nach NIBIS – Datenserver: 
(http://nibis.lbeg.de/ cardomap3/); 

• Landkreis Osnabrück, WebGIS Datenserver (http://geoinfo.lkos.de/webinfo/synserver); 
• Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (1982): Bodenkarte von Niedersachsen 

1 : 25.000 (BK25), Grundlagenkarte Blatt 3314 Bersenbrück Hannover; 
• Meisel, S. (1959): Naturräumliche Gliederung Deutschlands, Blatt 70/71 Cloppenburg / Lingen, 

Bonn Bad Godesberg; 
• BIO-CONSULT (21.01.2019): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 35 

„Gewerbegebiet Im Reetern II“ der Gemeinde Gehrde, Belm; 
• RP-Schalltechnik: „Gemeinde Gehrde, Bebauungsplan Nr. 35 ‚Gewerbegebiet im Reetern II’, 

Fachbeitrag Schallschutz für den Verkehrs- und Gewerbelärm“, Osnabrück, 13.03.2023. 
• Ing.-Büro Hans Tovar & Partner (15.12.2020): Wasserwirtschaftliche Stellungnahme zum B-Plan 

Nr. 35 „Gewerbegebiet Im Reetern II“ der Gemeinde Gehrde, Osnabrück. 
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3.4 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
Mit dem vorliegenden Umweltbericht wird die Umweltprüfung zum B-Plan Nr. 35 der Ge-
meinde Gehrde dokumentiert. Der derzeitige Zustand der Schutzgüter und die zu erwarten-
den Umweltauswirkungen auf die jeweiligen Schutzgüter werden beschrieben und bewertet.  
 
Das ca. 2,5 ha große Plangebiet liegt nordwestlich der engeren Ortslage von Gehrde, nörd-
lich der Bersenbrücker Straße (B 214) und nordwestlich der Straße "Im Reetern". Im Osten 
überlagert der aufzustellende B-Plan Nr. 35 kleinflächig den rechtskräftigen B-Plan Nr. 30 
"Gewerbegebiet im Reetern". Das Plangebiet wird derzeit im wesentlichen landwirtschaftlich 
genutzt. 
Geplant ist insbesondere die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe). 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine neue innere Erschließungsstraße aus-
gehend von der Straße "Im Reetern". 
 
Zur Prüfung der Umweltauswirkungen wurden verschiedene übergeordnete Pläne und Pro-
gramme berücksichtigt. Zudem wurden mehrere Gutachten bzw. Beurteilungen erstellt und 
ausgewertet, unter anderem ein Gutachten zum Artenschutz, ein Fachbeitrag Schallschutz 
sowie ein hydraulischer Nachweis zur unschädlichen Ableitung des anfallenden Oberflä-
chenwassers (Details siehe Kapitel 3.3 dieses Umweltberichtes).  
Am 14.04.2016 und am 27.07.2022 erfolgten vor Ort Bestandsaufnahmen, insbesondere für 
die Biotoptypen, die Flora bzw. Vegetation und für das Landschaftsbild. Bei den Kartierun-
gen im Gelände wurden zusätzliche Erkenntnisse für die Schutzgüter Mensch, Boden, Was-
ser, Biologische Vielfalt und Fauna mit aufgenommen. Weitere Daten für die Schutzgüter 
wurden durch Literaturrecherche und weitere Ortstermine der vergangenen Jahre ermittelt. 
Die Belange von Natur und Landschaft (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz) werden auf der Grundlage des Osnabrücker Kompensationsmodells (2016) ermittelt, 
beschrieben und fachlich bewertet. Abschließend werden geeignete Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Ausgleichsmaßnahmen abgeleitet und festgesetzt.  
Das Gebiet ist überwiegend in ackerbaulicher Nutzung, ferner liegen innerhalb des Plange-
bietes zwei temporär Wasser führende flache Gräben (Grüppen) und im Osten wird kleinflä-
chig ein bestehendes Gewerbegebiet überlagert.  
Es werden keine besonders wertvollen oder besonders empfindlichen Biotope überplant. 
Allerdings wird u. a. voraussichtlich je ein Brutpaar der Feldlerche und des Kiebitz erheblich 
beeinträchtigt. Für diese Arten werden daher sogenannte CEF-Maßnahmen (vorgezogene 
artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen) durchgeführt, um den betroffenen Tieren wei-
terhin geeignete Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu bieten. Aufgrund ähnlicher Biotopan-
sprüche können die beiden CEF-Maßnahmen gebündelt auf einer mindestens 1,0 ha großen 
Fläche durchgeführt werden. Beim derzeitigen Stand der Planung sind - bei Durchführung 
der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen - keine erheblichen oder unlösbaren 
artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten.  
Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgebietsystems Natura 2000 sind nicht zu erwar-
ten.  
Das Plangebiet liegt außerhalb gesetzlich festgesetzter Überschwemmungsgebiete und 
auch Hochwassergefahrengebiete werden nicht überplant.  
 
Folgende planbedingten erheblichen Umweltauswirkungen sind zu erwarten: 
 

Schutzgut  Erheblichkeit 
Mensch Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  

 o Auswirkungen durch Gewerbelärm •• 
 o Störfallgefahren durch Betriebe/Anlagen die der Störfallverord-

nung unterliegen 
•• 

Boden Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  
 o Veränderung und Beeinträchtigung von Bodenfunktionen durch 

Bodenbewegung (Abtrag, Auftrag, Verdichtung, Durchmi-
schung), Einträge anderer Bodenbestandteile und Entwässe-
rung etc. 

•• 
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 o Verlust der Bodenfunktion als Standort und Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere durch Versiegelung 

•• 

Fläche Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  
 o Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen •• 
 o Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen  •• 
 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Schaffung von Raum für gewerbliche Nutzungen entsprechend 

aktueller Bedürfnisse / Nachfragen in der Gemeinde Gehrde 
und ihrer Betriebe, verbunden mit erheblicher Bodenwertsteige-
rung 

•• 
(positiv) 

Wasser Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase   
 o Verlust von Grabenabschnitten durch Verfüllung oder Verroh-

rung 
•• 

 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Belastung des Vorfluters durch Beschleunigung des Wasserab-

flusses und geänderte Geschiebeführung 
•• 

Luft und Klima Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  
 o Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch Überbauung und 

Bodenversiegelung  
•• 

 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch Bebauung und 

Bodenversiegelung  
•• 

Pflanzen und Tiere Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  
 o Verlust von Lebensräumen und Lebensraumpotenzialen für 

Pflanzen und Tiere 
•• 

 o Nachhaltige Veränderung der Standortbedingungen •• 
 o Verletzung oder Tötung geschützter Tierarten •• 
 o Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ge-

schützter Tierarten (insbesondere von je einem Brutrevier des 
Kiebitz und der Feldlerche) 

•• 

 o Verschiebung des Artenspektrums durch geänderte Nutzung •• 
 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Verschiebung des Artenspektrums durch geänderte Nutzung •• 
 o Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ge-

schützter Tierarten (insbesondere von je einem Brutrevier des 
Kiebitz und der Feldlerche) 

•• 

Landschaft Umweltauswirkungen im Zuge der Bauphase  
 o Neustrukturierung des Orts- und Landschaftsbildes •• 
 Umweltauswirkungen im Zuge der Betriebsphase  
 o Neustrukturierung des Orts- und Landschaftsbildes •• 

 

Bewertung: ••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • wenig erheblich/ - nicht erheblich 
 
Die zu erwartenden Immissionsbelastungen wurden unter Beachtung der geltenden Gesetze 
und Vorschriften sowie auf Grundlage der geltenden Prüfmethoden ermittelt und bewertet. 
Im Zuge der Planung wurde den Umweltschutzzielen der Europäischen Union, der Bundes-, 
der Landes- und der kommunalen Ebene Rechnung getragen.  
Die Eingriffe in Natur und Landschaft wurden im vorliegenden Fall anhand des Osnabrücker 
Kompensationsmodells bewertet.  
 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
Die Gemeinde Gehrde plant umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung 
erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen. Soweit möglich wurde dabei zwischen der Bau- 
und der Betriebsphase unterschieden, beispielhaft zu nennen sind dabei die Maßnahmen 
zum Immissionsschutz, zur schadlosen Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers und 
das Verbot zur Ansiedlung von Störfallbetrieben sowie die artenschutzrechtlichen Vermei-
dungsmaßnahmen (siehe ausführlicher in Kapitel 2.3.1 des Umweltberichtes). Der 
Entwässerungsgraben im Westen des Plangebietes wird überwiegend zur Erhaltung fest-
gesetzt.  
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Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes 
Entlang der Nordgrenze des Plangebietes wird eine 3,0 m breite private Fläche zum An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern ausgewiesen. Zudem erfolgt an der West- und Süd-
grenze die Ausweisung von öffentlichen Grünflächen, u. a. in Form von mindestens 5,0 m 
breiten Gewässerrandstreifen.   
Weiterhin erfolgt eine Festsetzung, dass je angefangener 1.000 m² neuer Verkehrsfläche 
und je angefangener 1.000 m² neuer Baugrundstücke jeweils ein neuer hochstämmiger 
Laubbaum standortheimischer Arten, entsprechend der nachfolgenden Liste des Umwelt-
berichtes, anzupflanzen ist. Durch diese Pflanzbindungen ergeben sich weitere Habitate und 
Nahrungsstätten für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. 
 
Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 
Durch den B-Plan Nr. 35 der Gemeinde Gehrde werden Eingriffe in Natur und Landschaft 
vorbereitet. Im Rahmen der Bauleitplanung ist zur hinreichenden Berücksichtigung der Be-
lange von Natur und Landschaft u. a. die Eingriffsregelung des § 1 a Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) i.V.m. § 21 Abs. 1 BNatSchG zu beachten. 
Bei der Beurteilung der zu erwartenden Eingriffe wurden neben dem direkten Plangebiet 
auch die umliegenden Bereiche mit erfasst. Dabei ergaben die Voruntersuchungen, dass die 
Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung auf das eigentliche Plangebiet beschränkt werden kann. 
Erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes von Flä-
chen außerhalb des Geltungsbereiches sind nicht zu erwarten. 
Im Rahmen der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hat die Kommune über die natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung zu entscheiden. Die Gemeinde Gehrde plant eine voll-
ständige Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft. Da ein Ausgleich des Eingrif-
fes innerhalb des Plangebietes nicht möglich ist, soll die Kompensation des Defizits von 
17.605 Werteinheiten in der Gemarkung Gehrde auf den Flurstücken 57/1 und 58 der Flur 
10 erfolgen.   
Die durch den B-Plan Nr. 35 vorbereiteten Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild und auch die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen für je ein Brutpaar 
Kiebitze und Feldlerchen können durch die in Kapitel 2.3.5 dieses Umweltberichtes be-
schriebenen Maßnahmen vollständig kompensiert werden. 
 
Abschließende Bewertung 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei Einhaltung und Durchführung der vorge-
sehenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von Beeinträch-
tigungen (inklusive externer Kompensationsmaßnahmen) keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen verbleiben werden. 
 
Bearbeitet: de/hu/tw 
 
Osnabrück, den 16.06.2023 
 
 
.................................................................. 
(Matthias Twisselmann, Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitekt) 
 

4 Anlagen 
• BIO-CONSULT (21.01.2019): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 35 

„Gewerbegebiet Im Reetern II“ der Gemeinde Gehrde, Belm; 
• RP-Schalltechnik: „Gemeinde Gehrde, Bebauungsplan Nr. 35 ‚Gewerbegebiet im Reetern II’, 

Fachbeitrag Schallschutz für den Verkehrs- und Gewerbelärm“, Osnabrück, 13.03.2023; 
• Ing.-Büro Hans Tovar & Partner (15.12.2020): Wasserwirtschaftliche Stellungnahme zum B-Plan 

Nr. 35 „Gewerbegebiet Im Reetern II“ der Gemeinde Gehrde, Osnabrück. 
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5 Vermerk Veröffentlichung im Internet 
Der Umweltbericht als gesonderter Textteil und Bestandteil der Begründung wurde zusam-
men mit der Begründung und dem Entwurf des Bebauungsplans gem. § 3 Abs. 2 BauGB  in 
der Zeit vom  ..........................  bis einschließlich  ..........................  im Internet veröffentlicht. 
 
Gehrde, den  ............................ 
 
 
 
............................................................... 
Bürgermeisterin 


